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Bild oben-: Di{'; Abgeordneten und die im 
P-arlam�nt anw��v.r1den Festgäste haben sich von 
ihren Sitzen erhoben. Feierliche Stille h�rrsciit, 
währvnd Dr. Körher die: in der Verfassung vor
ge�ehene GP.l(jbnisfon:nel: spricht: "Ich gelobe, 
daß ic½ die Verfassung und alle Gesetze 

der Republik getreulich beachten und me:ne 
Pflicht nach bE-slem \Y/issen un·d Gew:ssen er
füllen wnde." - Bild rechts, Vor dem Par

lament hubzn Ehrenforma:ionen der Exekutive 
Aufstellung genommen. - Die Ehrenkompagnie 
der Bundesgcrndarmerie. B:ld untern: Der Bund.?s
prdsident schreitet die Front der Ehrenkom
pagnien ab. 

Ang�/obung des
Kurz be�or am Donnerstag, dem 

21. Juni die Uhr die Mittagsstunde an
ze:gte, wurde auf der Präsidentschafts• 
kanzlei zum erstenmal nach sechs Mo
naten wieder die rotweißrote Fahne mit 
dem Staatswappen gehißt. Oesterre:ch 
hatte wieder ein Sta.atsoberhaupt. Um 
11 Uhr begann die gemeinsame Sitzung 
des Bundes- und Nationalrates, in de1 
Dr. Theodor Körner den Eid auf die 
österreichische, Verfassung ablegte und 
somit das Amt des Bundespräsidenten 
übernahm. Der Vorsitzende des Bundes
rates Mädl, der entsprechend der Ge-

schäftsordnung diesmal die Bundesver·
sammlung präsidierte, eröffnete die _denk
würdige Sitzung, in der zum erstenmal 
in der österreichischen Geschichte ein 
unmittelbar vom Volk gewähltes Staats
oberhaupt den Eid auf die Verfassung 
leistete. Nach der feierlichen Ange!obung 
richtete Bundespräsident Dr. Theodor 
Körner eine programmatische Ansprache 
an die im Parlament tagende Bundesver
sammlung. Unter anderem erklärte der 
Bundespräsident: 

"Ich will wie Karl Renner ohne 
Opfer an meiner tiefinnersten Ueber
zeugung allen guten Oesterreichern ohne 
Unterschied und Ausnahme Freund und 

Bu·n de spräsidenten 
Helfer sein, ich will, wi-e er, williger 
Zusammenarbeit aller den Weg bereiten, 
·den demokratischen. Wettstreit der Mei
nungen und Ueberzeugungen nicht hin
dern, sondern mithelfen, daß er niemals 
zur Ursache ernsten Zwiespalts, wohl 
aber zum befruchtenden Quell des Fort
schritts werde. 

Der Wunsch ·Oesterreichs, mit all 
seinen Nachbarn und darüber hinaus 
mit allen Ländern der Welt, den großen 
wie den kleinen, in Frieden und Freund
schaft zu leben, ein geachtetes GliesJ 
in der Gesellschaft der freien und fried-
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liebenden Völker zu sein, wird die 
Richtschnur meines Handelns sein. 

Ich hoffe zuver�ichtlich, daß bald 
der ·Tag kommen wird, an dem die 
allgemei,ne Anerkennung dieses aufrich
tigen Willens .die letzten Fesseln fallen 
lassen wird, die uns und unserer Frei
heit noch auferlegt sind." 

Der Bundespräsident schloß mit den 
Worten: "Uns alle verbinde die große 
Liebe und die unverbrüchliche · Treue 
zu unserem Vaterlande Oesterreich." Den 
Abschluß der Fei-erlichkeit bildete eine 
Defilierung von Gendarmerie und Poli
zeieinheiten vor dem Bundespräsidenten. 

Bild links: Genddrmerie:- und Polizeieinheiten 

defilieren vor dem Bundesprdsidentein. Von 

links nach rechts: Polizeigeneral T;; u b I er, 

Gendarmerie - Zentralkommandant General Dr. 

K i m m e 1, Bundespräsident Dr'. K .ö r n e r, Sek

tionschef K r e c h I e r, Bundeskanzler Dr. Ing. 

F i 9 1,- Vizekdnzler Dr. S c h ärf, Innenminister 

He I m er. - Bild oben und unten: Vorbei

marsch des G;ndarmeriebataillons. 
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�rauerei <S>munben 
E ig e n e  Nie d e r l a g e: 

EBENSEE, BAD ISCHL, STEEG A. H., ATTNANG -PUCHHEIM, LAMBACH 

Einzige Kunsteisfabrik im Salzkammergut 

·, 

Von ·Gend.-Oberst JOHANN KREIL 

Landesgendarmeriekommandant für da.s Burgenland 

Das Burgenland feiert heuer das Jubiläum _seines 30jährigen 
Bestandes, seiner 30 jährigen Zugehörigkeit zur Republik Oester-
�ich. . 

Eng verbunden mit dem Burgenlande ist seine Gendarmerie, 
einer der letzt eingefügten Steine im Mosaik der mehr als 
100 jährigen Geschichte der österreichischen Bundesgendarmerie. 

So wie das Burgenland selbst aus einem durch Jahrhunderte 
umstrittenen Grenzstreifen voll l'eidgeprüfter Vergangenheit ge
bildet wurde, ist auch sein Landesgendarmeriekommando zu 
einer Zeit geboren wörden, in welcher Europa noch an den 

,6Jlgen der ersten Nachkriegszeit um seine territoriale Neu-
�staltung . rang. 

Im Friedensvertrag von St. Germain wurde zwar der Groß
teil Deutsch-W·estungarns der Republik z_ugesprochen und der 
territoriale Umfang des zukünftigen neuen Bundesland7s fest
gelegt, doch nahm diese Gebietserweiteru.ng erst �we1 Jahre 
später durch den Friedensvertrag von T rianon greifbare For
men an. 

· In Ungarn, das durch den Friedensvertrag große Gebiets
verluste erlitt entstand eine heftige nationale Bewegung, deren 
Ziel die Erh;ltung der aften Grenzen war. Anfänglich von der 
ungarischen Regierung geduldet, später sogar unterstützt, orga
nisierte: diese nationale Bewegung Freischärlerbanden an den 

Staatsgrenzen, die sich be�onders an der österreichisch-ungarischen 
Staatsgrenze bzw. an der steirisch-niederösterreichischen Landes-
grenze unangenehm bemerkl5ar machten. 

Es mußte daher zum Schutz gegen die Aggression dieser 
T errorbanden bereits im Jahre 1919, entlang der westungarischeo 
Grenze ein Gendarmeriegrenzschutz mit einer Gendarmerie-
gr,enzschutzleitung in Wiener Neustadt gebildet werden. 

Aus diesem Gendarmeriegrenzschutz, der sich zu einem 
großen Teil aus Gendarmen, die aus dem Sudetenland geflüchtet 
waren aber auch aus Gendarmen der österreichischen Bundes
länder' zusammensetzte und erst einen Stand von 1000 und 
später bei der Landnahme des Burgenlandes einen solchen von 
··, nd 2000 Mann hatte, entstand das Landesgendarmeriekom-

ndo für das Burgenland, dessen �rster Kommandant Gen
rmerielandesdirektor Georg O r n a u e r war. 

Der Dienst an der ungarischen Grenze war au'ßerordentlich 
schwer. Jeder. Bequemlichkeit entbehrend, meist vo� der . Fan:ilie 
getrem1t, die in der. alten Heimat geblieben war, mitten .!n e1 oner 
durch l:Jen Krieg verrohten, vielfac!7 bewaffneten B�volkerung 
leisteten die Gendarmeriebeamten ihren schweren Dienst und 
ersehnten die baldige Besitzergreifung des Burgenl�.nd

7
s, um

endlich nach langer Zeit in halbwegs geordnete Verhaltnisse zu 
kommen. 

Jenseits._ der Grenze aber,'in Westungarn, wurde eine starke 
Bandenbewegung organisiert und die Bevölkerung in massen
haften Flugzetteln, in denen die Oesterreicher und die öster
reichischen Gendarmen gröblichst beschimpft und als fremdes 
Räubergesindel bezeichnet wurden, unter schweren Drohungen 
aufgeputscht. 

Es war daher für jeden, der klar sehen wollte, kein Ge
·heimnis, daß beim Einmarsch der österreichischen "Exekutive mit
bewaffnetem, organisiertem Widerstand zu rechnen war.

Am 28. August 1921 sollte das Oesterreich zugesprochene 
Gebiet, welches durch die Ententekommission von Ungarn formell 
übernommen war, in die österreichische Verwaltung übernommen 
werden. Eine Aktion des bereits bestehenden österreichischen 
Bundesheeres ließ die Ententekommission nicht zu. So marschier
ten denn an diesem Tage kaum 2000 österreichische Gendarmen, 
nur mit ihren Dienstwaffen versehen, in 11 Kolonnen über die
390 km lange Grenze, von Niederösterreich und Steiermark aus

c:U.sc:4e 

in das Burgenland ein, um in dieses neue Bundesland, in dem 
bisher ausschließlich der Terror der Freischärlerbanden herrschte,
Ordnung, Ruhe und Sicherhei( zu tragen. · 

Der E;inmarsch gestaltete sich so, wie er von Kennern der 
Verhältnisse erwartet werden mußte. Die schwerbewaffneten Frei
schärler setzten den in geschlossenen Formationen einmarschieren
den Gendarmen heftigen Widerstand entgegen. Es kam zu mehre
ren Zusammenstößen, bei denen die Gendarmerie blutige Opfer 
brachte. Da die Brechung des Widerstandes infolge der unzuläng
lichen Bewaffnung der Gendarmerie nicht nur unmöglich, sondern 
auch von der Ententekommission aus unbekannten Erwägungen 

'I 
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Die Gendarmerie 1m Burgenland_·

--...,. Von Prov. Gendarm FRANZ THEUER 
Landesgendarmeriekommando Eisenstadt, Burgenland 

Dreißig Jahre Pflicht und Treue, 
Aufbau, Glaube, Opfermut, 
dreißig Jahre höchster Einsatz: 
Land, getränkt mit unsrem Blut. 

1 
... Banden wüteten im lande, 
Terroristen sprachen Recht, 
Unrecht wucherte im Chaos 
und der freie Mann ward 'Knecht. 

Schutzlos, hilflos preisgegeben, 
steuerlosem Kahne gleich, 
schrie dies Volk gequälter Bauern 
auf um Recht - nach Oesterreich. 

Und Gendarmen führten kämpfend, 
ihrem alten Korps zum Preis, , 
dich, du· Kind vom Leithastrande, 
heim zum alten Sprachenkreis. 

Tief in deinen dunklen Wäldern, 
fern, am flachen Heiderand, 
wachen seither die GenddTmen 
treu für dich, mein Burgenland. 

heraus von vornherein verboten war, blieb der österreichischen 
Staatsführung keine andere Möglichkeit, als die in das Burgenland 
einmarschierenden Gendarmeriekräfte in ihre Ausgangsstellungen 
zurückzunehmen. 

Der Versuch, die Uebernahme des Oesterreich zugespro
chenen Gebietes auf friedlichem Wege zu voltziehen, endete, 
wegen der einseitigen Rücksichtnahme der Siegermächte auf Un
garn, mit .empfindlichen Verlusten für die burgenländische Gen
darmerie. 

16 brave Gendarmeriebeamte sind in diesen Tagen gefallen. 
Wir wollen ihr.er stets in Treue und Ehrfurcht gedenken. 
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14 Beamte und 1 leitender Beamter wurden schwer und 
18 Beamte leicht verletzt. 

Durch das Venediger Protokoll vom Oktober 1921 wurde 

die Grenzfrage zwischen Oesterreich und Ungarn entschieden. 
Obwohl diese zuungunsten Oesterreichs und vor allem zuun-

- .9unsten des Burgenlandes ausfiel, weil das Gebiet von Oeden- . 
burg mit . der natürlichen Haupts�adt des Landes verlorenging, 
wurde sie von se1ten Oesterre1chs um des Friedens willen 
akzeptiert. 

- Am 13. Novem_ber 1921 erfolgte dann der zweite Einmarsch 
durch sechs Gruppen des Bundesheeres. Jeder dieser Gruppen 
war eine Gendarmerieabteilung Jür den Feldpolizeidienst bei
gegeben. 

Am 28. und 29. November 1921 bezog sodann die- Gendar� 
merie i_hre Posten im Burgenlande. Am 30. November 1921 
wurde 1m ganzen Burgenland der Sicherheitsdienst aufgenom 
Am. gleichen Tage nahm auch das provisorische Landesgend!�� 
menekommando 1n S�uerbrunn, dem Sitz der damaligen Landesverwaltung, se ine Tat1gke1t auf, nachdem der ·militärische B _ (_ehlshaber die Administration des Landes dem Landesverwalt 
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Kau _m in den zugewiesenen Postenstationen eingelangt, be
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Gendarmerie im Burgenlande neuerlich schwere Anforderungen 
stellte. 

Nach . der Okkupat ion Oesterreichs durch das Dritte Reich 
wurde bekanntlich das Burgenland aufgeteilt und hörte auf, als 

eigenes Land zu bestehen. Es gab daher auch kein burgenländi
sches Landesgendarmeriekommando mehr. Mancher burgenlän
dische Gendarm wanderte wegen seiner Treue zum österreichi
schen Vaterlande in die Konzentrationslager. Viele wurden ent
lassen oder sonst schwer gemaßregelt. 

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches in den Apr il
tagen des Jahres 1945 mußte das burgenländische Landesgen
darmeriekommando wieder ganz neu aufgebaut werden. Von 

den ehemals 500 aktiven Gendarmen blieben 38 übrig. leitende 

Gendarmeriebeamte fehlten ganz. Dazu waren die Verhältnisse 
im Burgenlande trostloser a.ls sonstwo. Kriegshandlungen und 
deren Begleiterscheinungen hatten dieses Grenzland, wie so oft 

schon, auch diesmal wieder schwer in Mitleidenschaft gezogen. 
Die Gendarmerie-Unterkünfte waren im ganzen lande zerstört 
oder besetzt, die Einrichtung verschleppt. Es gab kein Landes
Gendarmeriekommando-Gebäude. Befugnisse und Machtmittel der 
kleinen Zahl an Gendarmen waren mehr als bescheiden. Allmäh
lich nur entstand unter dem Kommando des .ersten Landesgen
darmeriekommandanten der Nachkriegszeit, Gendarmerieoberst 
Dr. Paul S c  h m i t t n e r, ein Landesgendarmeriekommando , 
welches da und dort einen Gendarmerieposten aufstellen konnte. 
Bei der Standesergänzung, welche sehr schleppend vor sich ging, 
mußre fast ausschließlich auf heimgekehrte Soldaten gegriffen 
werden, die ohne ·jede fachliche Ausbildung den schwersten 

Situationen gegenüberstanden und vielfach als Postenkommanda

.
n

ten, also auf solchen Dienstposten verwendet werden mußte 

welche im alten Oesterreich in der Regel erst nach einer minde
stens zehnjährigen Verwendungszeit erreicht werden konnten. 

Mehrere hundert neu aufgenommene Gendarmen mußten 
wegen völliger Nichteignung zum Gendarmeriedienst, weil sie 
sich in die vorgeschriebene Ordnung nicht einfinden konnten oder 
wollten, w·ieder entlassen werden. Eine große Zahl trat aus dem 
gleichen Grunde oder wei'l sie anderswo leichter Geld verdienen 
konnte, wieder aus der Gendarmerie aus, so daß immer wieder 
neue, Gendarmen aufgenommen und ausgebildet werden mußten. 

Das Landesgendarmeriekommando für das Burgenland hatte 
daher be i der Wiedererrichtung der Gendarmerie im neuen 
Oesterreich unter allen Landesgendarmeriekommanden mit den 
größten Schwierigkeiten zu kämpfen. Nunmehr aber sind auch 
diese Schwierigkeiten zum Großteil überwunden. 

Wenn auch das Landesgendarmeriekommando selbst noch 
über kein eigenes Gebäude verfügt und in Eisenstadt und Ru5t 

in fünf verschiedenen, räumlich auseinanderliegenden Gebäuden 
notdürfti'g untergebracht ist, ist die Unterbringung der übrigen 

Gendarmeriedienststellen im lande bereits wieder sehr zufrie
denstellend. Auf den Gendarmerieposten herrscht Ordnung und 
Sauberkeit. 

Die technische Ausrüstung und Motorisierung ist, dank der 
Initiative des Gendarmerie-Zentralkommandos weit fortgeschritten. 

Die Beamten selbst sind wieder einheitlich und sauber ad
·
· 1\ 

stiert. Ihre Grundausbildung ist beinahe 60endet. Es gibt un �� 
. den Postenkommandanten bereits wieder eine größere Za�I 
Cha rgensch u labso lventen. 

Bei den Gendarmen des Burgenlandes besteht reges Dienst
interesse sowie Liebe zum,Gendarmerieberuf ·und zu ihrer Heimat. 
Es gibt im Burgenland keine nichtaufgeklärten schweren Strar
taten. Dank der unermüdlichen Einwirkung der leitenden und 
dienstführenden Beamten sind die jungen Gendarmen in Fort
setzung der Gendarmerietradition bemüht, sowohl in bezug auf 
Haltung und Disziplin hinter ihren Kameraden in den übrig-en 
Bundesländern nicht zurückzustehen, als auch allen an sie gestellten 
Anforderungen restlos zu entsprechen, ihr Wissen zu vertiefen, 
ihren scliweren und gefahrvollen Dienst zum Wohle des Burgen
landes und seiner Bevölkerung objektiv und gewissenhaft zu 
versehen und am Wiederaufbau ihres österreichischen Vaterlandes 

reichen Anteil zu nehmen. 
Die Gendarmerie erfreut sich auch im Burgenland wieder des 

Ansehens und der Wertschätzung nicht nur der Behörden, son
dern auch der ordnungsliebenden, gu,tgesinnten Bevölkerung. 

Drei Gendarmen sind seit 1945 im Dienste gefallen und zwei 
tödlich verunglückt. 

Nach wie vor ist die Gendarmerie im Burgenland eine starke 
Säule der innerstaatlichen Ordnung, Ruhe und Sicherheit, eine 
unerläßliche Stütze der Verwc1ltungs- und Gerichtsbehörden, ein 
Korps, dessen hehrste und schönste Aufgabe dorin besteht, über
all wo ,es not tut, 8e�c;hi,itzer, Berater und Helfer der 8evölke
rung zu sein. 

Gebotene Vorsicht im besonderen

Überwachungs- und Vorpaßhaltungsdienst 

Von Gend.-Major KARL KOHLER 

Stellvertreter des Landesgendarmeriekommandanten für das Burgenland 

Dienstliche Wahrnehmungen haben vielfach bewiesen, daß im 
besonderen, a lso ausdrücklich angeordneten Ueberwachungs- und 
Vorpaßhaltungsdienst und bei der Betretung von gefährlichen 
Gesetzübertretern, zum Beispiel von Einbrechern und dergleichen, 
auf frischer Tat, die sich dabei ergebenden Gefahren unter
schätzt, die gebotenen Vorsichten nicht beachtet und so Um
stände herbeigeführt werden, die nicht nur die körperkiche 
Sicherheit vieler braver, erprobter und pflichtbewußter Sicher
heitsorgane schwerst gefährden, sondern sehr oft auch ihr Leben 
fordern und so unnötige Opfer verursachen. 

Diese Umstände könnten zumeist vermieden werden, wenn 

bei besonderen Dienstverrichtungen,' so bei der Ueberwachung 

wichtiger; öffentlicher Oöjekte, wie zum Beispiel eines P9st
amtes wegen Verhinderung eines befürchteten Ernbruches in die 

Postkasse und- dergleichen, oder bei sonstigen Vorpaßhaltungen 
t&ch gefährlichen Verbrechern und beim Betreten derselben auf 
�ischer Tat, durch mangelhafte Dienstplanung, Unvorsichtigkeit, 

fahrlässigen Uebereifer und leichtsinnige Sucht nach Eigenerfolgen, 
solche Gefahren nicht heraufbeschwört werden würden. 

Ein allgemeiner Grundsatz des Gendarmerie-Sicherheitsdien
stes ist der, daß nur der denkende Gendarm durch das natur
gemäße Berufsverständnis ·und durch das Einfühlen in Jede Situa
tion, den Bestimmungen der Gendarmerie-Dienstinstruktion in 

jeder Weise gerecht werden kann, wie das Leben und der 
Dienst es verlangen. Der Gendarm als Sicherheitsorgan hat sich 
stets vor Augen zu halten, daß er den Gesetzübertreter immer 
überlegen sein und seine körperliche Ueberlegenheit auf seine 

Waffen stützen muß, daher auch die Waffen entsprechend zur 
rechten Zeit bereit gehalten werden müssen. 

Wie schon der § 48 der Gendarmerie-Dienst-Instruktion 

(GDI) besagt, hat der Gendarm, wenn er einen Grund zum 
Einschreiten für gegeben sieht, mit der nötigen Vorsicht vor
vorzugehen, wozu der § 69 der GDI dem Gendarmen die . Ein
haltung dieser Vorsicht als Pflicht vorschreibt und der § 69 a der 
GDI alle jene Vorgänge aufzählt, die beim Einschreiten gegen 

gefährliche Personen (Verbrecher) einzuhalten sind. 
'Der § 48 · enthält weiters den schönsten Leitsatz der Gendar

meri-edienstinstruktion, dessen Worte eingedenk, viele brave und 
erprobte Gendarmen ihre höchsten Güter für ihre Pflicht, getreu 
dem Eide, geopfert h,Jben. Dieser Leitsatz la(!tet: 

• 
"Obwohl dem Gendarmen die möglichste Vorsicht zur 

� Pflicht gemacht wird, so hat er dort, wo Gefahr im Verzuge 

ist, mit Mut, Entschlossenheit und pflichtmäßiger Aufopferung 

einzuschreiten und darf sich durch Rücksichten für die �igene 

Sicherheit von seinen Pflichten niemals abhalten lassen." 
Dieser erhabene Leitsatz darf jedoch nicht so ausgele5t und 

angewendet werden, d,iß durch Außerachtlassung der gebotenen 
Vorsicht ein Gendarm von einer gefährlichen Pers�n (Ver
brecher, Einbrecher) überfallen wird und dabei sein Leben 
lassen muß. 

Diese Grundsätze ergeben die logische Schlußfolgerung, daß 
wenn ein b e s o n d e r s  überwachendes oder vorpaßhaltendes 

Sicherheitsorgan einen gefährlichen Verbrecher oder sonstigen 
Gesetzübertreter stellt, diesem immer nur mit dem schußbereiten 

Gewehr _entgegenzutreten hat. Gegen diesen etwa mit anderen 
Waffen (wie früher mit dem Säbel) oder gar mit den bloßen 
Händen, also unbewaffnet, V·..)rzugehen, ohn� ihn kampfunfähig 
zu machen oder überhaupt kampfunfähig machen zu können, ist 
nicht nur unangebracht und daher vorschriftswidrig, sondern 
auch sehr verhängnisvoll. 

Aus der Vorschrift des § 65 der GDI ist klar und unmiß
verständlich zu ersehen, daß bei einem Anfall oder bei einer 
Widersetzlichkeit gegen den Gendarmen seine Absicht vorerst 
darauf gerichtet sein muß, den Angreifer zum Widerstande bzw. 
zur Flucht unfähig zu machen, was nur mit der entsprechenden 
Waffe und niemals mit eigener Körperkraft möglich ist. Dem
zufolge hat grundsätzlich der bewaffnete Gendarm bei seinem 

dienst!ichen Einschreiten ·die Anwendung physischer Gewalt zu
vermeiden und diesen Grundsatz in der Regel auch einzuhalten. 

Hiervon könnte nur in jenen Ausnahmsfällen abgegangen wer
d�n, wo es �ich zum Beispiel im Sinne des § 66 der GDI um 
die Festnahme von Rädelsführern oder ärgsten Schreiern durch 
gewandte, kräftige Gendarmen bei einer Demonstration handelt 
oder wenn der Widerstand einer alten, .gebrechlichen Person ge
brochen werden soll. Es wird daher nur ·in sokhen oder ähn
li0en, _)edoch nur besonde�en Fällen die Brechung · aktNer 
Widerstande mit der physischen Gewalt und nicht durch die 
Anwendung der Dienstwaffen instruktionsgemäß zulässig sein 
und . erfahrungsgemäß auch den erwartet 111otwendigen Eir:i-
schre1tungserfolg bringen. · · · 

Mit
. 
nachstehenden, prakt/schen Diensterfanrungen _entnomme

nen, die vorbeschrieb�nen E111schre1tungsvorgänge ergänzenden 
und gruppenweise erstellten Hinweise. auf ".9 e b o t e n  e V or
s i c_ h t" sollen jene Umstände, vorwiegend dem jungen Gendar
menenachwuchs, aufgezeigt werden, wie das Leben des ein
schreitenden Sicherheitsorsanes nach Möglichkeit ge·schützt wer
den kann, soll, aber auch muß. 

1. GR UPPE 
Dienstplan als vorbeugende Tätigkeit 

1. Wird zum Beispiel außerhalb· des normalen Patrouillen
dienstes die besondere Ueberwachung eines Postamtes ange
?rdnet, weil in de! Postkasse größere Geldbeträge kigern · und 
111(olge ungünstiger Sicherheitsverhältnisse ein Einbruch befürchtet 
wird bzw. schon früher ein solcher dort versu.cht wurde, oder 
ha_nd�lt es __ sicli um die besondere Ueb·erwachung eines· anderen, 
wichtigen offentlichen Objektes oder um eine · sonstige Vorpaß
haltung, so hat der zuständige Dienststellenkomman·dant 'oder· 
dessen Stellvertreter vorzusorgen, daß für die Zeit einer solchen' 
b

6
esonderen Di.enstleistung die hierfür benötigten Genda'rmetie-
eamten unbedingt bereitgehalten werden. · 

2. Eine rigorose Durchfüfirung 'der Fremdenkontrolle· im 
U_�be:wachu.�gsrayone und eingehendst� Perlustrie'rung afler Ver-_ 

d
p
acht,gen t�agt erheblich dazu bei, zum Beispiel einem atlfälligen 
ostkassene1nbruch oder anderen· Straftaten vorzubeugen. 

. 3. Die Sicherung eines guten Einvernehmens · ·mit zum Bei
spiel dem Postpers-:inal als Untersfützung und bei anderen 

d
U eberwa�_un�en oder .Vorpaßhaltungen einer ebensolchen Hilfe 

urch. verlaßl1che Zivilpersonen, muß als Vorbedingung einer er
folgreichen Vorbeugung ins Auge gefaßt werden. 

4. Für einen besonderen (aber auch gewöhnlich�n, je nach 
der Sachlage sich ergebenden) Ueberwachungs- und Vorpaßhal: 
tungsd1enst müssen je nach den vorliegenden Umständen •fol
g
b

ende Vorgänge, Verhältnisse und Tatsächlichkeiten eingehendst 
esprochen und im einzelnen klar,sestdlt werden, und zwar : 

a) die sich möglicherweise ergebi
i
nden Gefahren aller Art 

und die dagegen- ·anzu'we1idenden Vorsichten, Praktiken, 
Hilfsmittel usw., , , · 

b) die in Betracht kommenden Oerüichkeiten und ihre nächste 
Umgebung- samt Straßen, Wegen, Steigen und dergleichen, 

c) die eigentlichen Ueberwachungsobjekte mit ihren Rä-umen, 
Zu- und Abgängen, Kanälen, Nachbarobjekten, Verbin· 
dungsmöglichkeiten usw.,. , • 

· d) die Möglichkeiten fremder Hilfe als eventue·lle Assistenz 
und deren Verwendungsart, • • 

e) der nötige Verbindungsdienst zur eigenen· Dienststelle und 
zu den sonstigen zur Verfügung stehenden Hilfsmöglich-
keiten, · 

· -

f) die anzuwendenden Zeichen, Signale und sonstige Ver
standigungsarten,

91 schließlich alle andersartigen, aus den Lagever.hältnissen 

sich •ergebenden Möglichkeiten. (Siehe _§ 115 der GDI.\ 
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5. Jedes zu solchen besonderen Diensten bestimmte und her
dngezogene Sicherheitsorgdn muß mit dem Vorbeugungsvorhdben 
und den hierfür erstellten Pldnungen der betreffenden Dienst-
stelle selbst restlos vertrdut sein. 

. 6. Die unbedingte Verschwiegenneit über dlle solche Pldnun
gen muß von dllen Bedmten einer Genddrmeriedienststelle pflicht
gemäß gewdhrt werden. Die in Betrdcht kommenden Hilfsperso
nen werden erst kndpp. vor ihrem Einsdtz entsprechend einge
weiht und instruiert. 

1. Ni·emals dürfen besondere Ueberwdchungen oder Vorpaß
haltungen, wo die Wahrscheinlichkeit oder doch die Mögliichkeit 
eines Zusdmmenstoßes mit einem Verbrecher oder anderen Ge
setzübertretern gegeben sei, nur von einem ei·nzelnen Gendarmen 
dls Einzelpatrouille verrichtet werden, dd sich dds einzelne Sicher
heitsorgan niemals auf seine Furchtlosigkeit und Körgerkraft allein 
verlassen darf. Daher dürfen zu solchen besonderen Diensten 
immer und ohne Ausnahme ·nur Doppelpatrouillen und ndch Um
ständen duch mehrere Genaarmen herangezogen werden. (Siehe 
§ 61 der GDI über Doppelpatrouillen zur Nachtzeit.) 

8. Reichen die Stände der Gendarmeriedienststellen für sotche 
besonderen Ueberwachungs- oder Vorpdßhaltungsdienste nicht 
aus, so sind im Sinne des § 4 (Unterstützung durch öffentliche 
Orgdne etc.), § 23 (Personalkenntnis) und § 48, 3. Abs. (Bei
stdndsmöglichkeiten) der GDI, entsprechende Assistenzen heran: 
zuziehen, wobei gegebeneAfalls auch mit dem zuständigen Bür> 

germeister das entsprechende Einvernehmen zu pflegen ist. 
Hierbei hat dls Grundsatz zu gelten, daß, je mehr Kräfte zu
sammenwirkend eingesetzt werden, desto sicherer ein Erfolg zu 
erwd rten ist. 

II. GRUPPE 
Adjusfü:rung, Bewaffnung und Ausrüstung bei jeder Art des 

besonderen Ueberw�chunss- oder Vorp.ißhaltungsdienstes 

1. S_olche beso�deren Dienste fall-en in der Regel in die 
Nachtzeit, daher eine zweckentspreche_nde Adjustierung (Beklei
dung) notwendig und zu gebrduchen ist. Praktisch und sehr vor
teilhaft ist es, nur Stiefelhosen und _Stiefel anzuziehen, weil eine 
lange Hose beim Anhalten eines betretenen Verbrechers oder 
dnderen . Gesetzübertreters sehr behindernd ist, das · Sicherheits
organ mit der langen Hose sehr leicht wo hängen bl-eiben stür
zen und �-ich �abei mdncherlei Gefahren. aussetzen kann, die sich 
sehr verhangnisvoll duswirken können. -

2. ?.ur T ellerkdppe ist immer der Sturmriemen mitzunehmen 
und Wdhrend des _besonderen Ueberwachungsdienstes oder bei 
der Vorpaßhaltung zu trdgen, ddmit bei einem Angriff des ge
stellten Verbrechers oder sonstigen Gesetzübertreters oder bei 
1�rem F(uchtversuch und deren Verfolgung dem einschreitenden 

S1cherhe1tsorgan die kappe nicht vom Kopf .fällt. 
3 . .  Mitzuneh�en_ und zu verwenden sind nur einwandfreie 

und s_1cher fun_kt1on1eren::Je elektrische T dschenlampen mit neuen 
Batterien, um 1m Bedarfsfalle eine vollkommen verläßliche Licht
quelle zur Verfügung zu haben. 

4. Als verläßliche Bewaffnung kommt nur das Gewehr ( even
tuell mit a�fgepflanztem Bajonett) in Betracht, weil es entschie
de_n der P1st?le vorzuziehen ist und ein beträchtliches Plus duf 

Seite des_ S1cherheitsorganes · bedeutet, wenn dieses mit, dem 
schußbereiten Gewehr aem gestellten Gesetzübertreter entgegen: 
tritt und so in die Lage kommt, von- der Schußwaffe zur eige
nen Abwehr, zur Brechung eines gewaltsamen Widerstandes 
oder zur Verhrnderung eines Fluchtversuches (§ 65 GDI) oder 
als Notruf (§ 12 GDI) sofort Gebrauch machen kann. · 

III. GRUPPE 
Verhalten an Ueberwachungsorten und bei Vorpaßhaltungen 

1 .. Der Ueberwachungsort mit seiner nächsten Umgebung und 
aller 1-n Betracht kommenden Zugänge und die eigenüich,en Ueb 
wachungsobjekte mit ihren Anlagen, Räumen u. dgl., sind 1:�t 
�-ienstplanung dd 1. Gruppe, b und c, entsprechend dem ver
fugbaren Dienstpersonal samt Hilfskräften praktisch und zwed
entsprechend zu besetzen. Der ähnliche Vorgang ist auch bei 
Vorpaßh�ltungen einzuhalten. 

· 2 .. Für die gg:genseitige sicher funktionierende Verbindung 
der �ing_esetzten Sicherheitsorgane und deren Hilfskräfte, wje 
Verstand1gung durch Zurufe, Zeichengebung, Lichtsignale·, Alarm
schüsse u. dgl. ist planmäßig vorzukehren bzw. Sorge zu tragen. 

3. Das Tabakrauchen jeder Art, gegenseitiges Unterhalten, 
ldutes Sprechen und sonstiges lärmen während solcher beson
deren (in der Regel aber dluch gewöhnlicher) Dienste ist dUs
nahmslbs zu unterldssen und vielmehr die gespannteste Auf
merksamkeit anzuwenden. 

10 

4. Die Mitnahme abgerichteter Begleithunde ist sehr ratsam 
und soll nicht dußer acht gelassen werden. 

5. Keines der herangezogenen Sicherheitsorgane oder deren 
Hilfspersonal dürfen entgegen den getroffenen Dienstplanungen 
eigenmächtig handeln oder vorgehen und müssen vielmehr in 
gemeinsamer Zusammenarbeit alle beobachteten Vorgänge und 
verdächtigen Wahrnehmungen unverzüglich bzw. rechtzeitig dem 
Patrouillenkommandanten melden, damit er zeitgerecht alle ent
sprechenden Maßnahmen treffen und verläßlich nachteiligen 

Ueberraschungen vorbeugen kann. 

IV. GRUPPE 
Einschreitungsvorgänge bei Betretung eines gefährlichen Verbre

chers oder sonstigen Gesetzübertreters auf Irischer Tat 

1. Bei der nächtlichen Ueberwachung oder Vorpaßhaltung ist 
in der Regel der gestellte Verbrecher oder sonsti,se Gesetzüber
tr-eter vorn zweiten Gendarmen der Doppelpatrouille mit ider 
elektrischen Tdschenlampe scharf anzufeuchten und womöglich zu 
blenden, um ihn so leichter überwältigen zu können. Der leuch
tende Gend<'lrm hält die Taschenlampe am vorteilhaftesten in der 
seitwärts vom Körper ausgestreckten linken Hand, um so s�inen 
Körper zu decken und dem Angehaltenen selbst kein Zid zu 
bieten. Die rechte Hand des Sicherh'eitsorganes muß für ein so
fortiges Ergreifen des Gewehres immer frei bleiben. Niemals darf 
di-e Taschenlampe vor dem Körper gehalten, auf dem Mantel 
oder am Leibriemen aufgehängt, zum Leuchten gebracht werden. 

2. Der Kommandant der Doppelpatrouille, im · Lichtschatten 
der Taschenlampe seines Patrouille-Kameraden gedeckt, hält mit 
schußbereitem Gewehr den Verbrecher oder Gesetzübertreter 
an, befiehlt ihm, dllfällige Waffen und Werkzeuge etc. dbz1.} 
1-egen, die Hände über den Kopf hochzuhalten ,und sich voII-� 
kommen ruhig zu verhalten, w·idrigenfa.Hs gegen ihn der gesetz
liche Waffengebrauch angewendet werden müßte. Sodann wird 
der Angehaltene als duf frischer Tdt betreten oder der flucht 
verdächtig zu sein, verhaftet, unter gebotener Vorsicht geschlos
sen und dogeführt. 

·3, Leistet der Angehaltene bzw. der gestellte gefährfiche 
Verbrecher <'lktiven Widerstand, so ist dieser im Sinne· des § 65 
der GDI zu brechen und der gefährliche Renitent ·unbedingt 
kampfunfähig zu mdchen. 

4. Ein Ringen (Raufen, Balgen usw.) mit dem gefährlichen 
' Renitenten, also die Anwendung der physischen Gewalt, ist 

nicht nur v,erboten, sondern sehr gefährlich und daher unbedingt 
zu unterlassen. Bei einem richtigen ·und energischen Einschrei
ten wirä es kaum vorkommen, daß physische Gewalt überhdupt 
angewendet werden müßte. 

5. Im Bedarfsfalle sind die vorgeschriebenen Signale (Pfiffe, 
Schüsse) zum ·Heranholen von 'Hilfe a.nzuwenden. 

Text zu nebenstehender Blldorselte: 

Bild 1: 

Bild 2: 

Bild 3: 

Aus dem burgenländischen 
Landesgendarmeriekommandobereich ·� 

Das in der ganzen Welt begehrte und wegen seiner_ besonderen 
Festigkeit gesuchte Schilfrohr des Nousiedlorsoos wird, sobald die
ser eine genügend starke Eisdod<e trägt, mit Sicheln und Schneide
schlitten geerntet und filr den wichtigen Baustoff Stukkatur boroit
gostellt. 
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Schier endlos Ist die riesige Wasserfläche des Nousiodlorsoes. Er 
ist 36 km lang und 8 km breit. Ein 3-4 km starker Schilfgürtol 
umgibt den See und hier findet sich auch noch eine Vogelwelt, die 
man sonst nur In den südlichsten Breiten kennt. 

Bunt sind die Trachten des' Burgenlandes. An Sonn- und Feier
tagen kann man die Männer mit ihren charakteristischen Pelzmützen 
und die Frauen und Mädchen In ihren reich bostidcton Trachten 
bewundern. 

Bild 41 Die alte Windmühle in Podersdorf. Halb vorfallen und vergossen, 
zeugt und träumt sie von „längst vergangenen Tag;m einer versun
kenen Zeit, da ihr lustiges Knarren weithin Widerhall fand und ge
schäftiges Hasten und Treiben ihr Tagewerk bestimmte, 

Bild 5: Wuchtig und stolz ragen die festen Mauern der Burg Forchtenstein 
ins land hinein. Auf felsigem Hang erbaut, trotzte sie wohl man, 
chom Sturm und kündet uns gleichsam die Jahrhunderte. 

BIid 6: Am Sitz der Landesregierung In Eisenstadt ist auch das Landes• 
gondarmeriokommando für das Burgenland untergebracht. 

Photos: Thum' 



Keine Möbel-Sorgen! 

Möbel-Karner 
Graz, Reitschulgasse 21-

biefef 

Crößfes Lager . Oualifäf · Richlige Drei�•e · Teilzahlung 

Zuste l lung mif e igenem Möbel-Aufo 

){.J.e n,ii.d 

wirst Du mit 

Skischuhe, Bergschuhe, Sport-Halbschuhe aus den 
Spor t s c h u h-Fa chw e r k s t ä t t e n  

FRANZ MEINGAST 
GMUNDEN 

In den besten Fachgeschäften erhältlich! 

Besichtigen Sie 
die Schaufenster unserer neu eröffneten Ausstellung-in Decken, 

Teppichen, Vorhängen, Linoleum, Bettwaren 

Ecke Rosegger- - ·stelzhamerstraße, W.E LS 

C. Ortner Wels, Pfarrgasse 34

Das Qualitätspolstermöbel aus der Fachwerkstätte 

Karl Ortner jun. 
Tapezierermeister - Wels, Pfarrgasse .34 

Amtun�, 6ennanneriebeamte 1 
Verkauf auf Teilzahlun g 
0 h n e Preis a u'.f s'.c h I a g 

Prima Schweizer Voll
ankerwerke. Oualifäfs
uhren für Damen und 
Herren von S 290.-

aufwiirfs ! 

HANS PILCH 
UHRMACHERMEISTER 

Wien 1,-Wipplingerstr. 3 

Lieferant der 6sterreichl
schen Gendarmerie 

,. Persönlicher Besuch wird 
• schriftlich angemeldet 
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Das pa�send11: 
Gesch�nk, 

II -
11 
II 
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-ISCHLER LEBKUCHEN
ECHTER • CEBIRCSHONICi

Po s tve r s a n d 
K. KIENESWENCiER, BAD ISCHL 
Stelzham e rkai 2 / Telepho n 634

Betteinsätze 

i n  bester Ausführung un d Qualität erze u gt 

Vielfach prämiiert 
$olide und reelle 
Bedienung 

Steyr, Oberösterreich

Blüm elhuberstraße 46° (a . d. Kreuz.) 
Wehr grabe n 19 Telephon 827 

PETER PETER SEN 
S ack-, Plachen- und Zelffabrik 

Wien XV, Diefenbadogasse 59, Telephon R 39 5 Hi Serie 

Säcke aller Art, neu und ge
braucht, für lndusfric, Land„ 
wirisdtofl und Handel 

Wogen-, Aulo- und . Woggon
plodten in allen GröOen 

Leihonslall für Waggon-Ernle
pladten, Zellhallen und Zell
kojen 

Pferdedecken mil und ohne wos-
scrdid1tem Oberzug, Kummcf„ 
schü(zer 

Leihsücke, Reparnluronsfolt für 
Slicke und Plachen 

Arbeitskleidung, Arbcifsschlirzen 
für gewerbliche und industrielle 
Zwecke 

Wander• und \Yochenendzelfe 

F I AL 
SA NITÄTSGESCHÄFT 

ARZTE- UND. KRANKENHAUSBEDARF 

S pezia l er z eugung vo n Bandagen

sowi e orthopädischen Fußbehelfen

Krankenkassenlieferanf Telephon l 4f6 

KLAGENFURT / ALTER PLATZ 30 

Gegründef 1908 

,�, !,II}_ /l _ --,.,� S ie beim Ei nkauf von Teigwaren 

'II IJ. u 
die heimische Marke II L,l-fVl,,tuh,ft1, 

dan n sind Sie immer gut bedient! 

TEIGWAREN FABRIK G. WAGNlR 

Graz, Brucknerstraße 11t • Fernsprecher 61 97 

Die Verjährung ,m Strdl-. . und VerwaftuTlgsi_edi 
Von Gend.-Stabs rittmeister WOLFGANG STEFLITSCH 

Abt�ilungsk;mmandant „ in OberwartJ §.urgenl!!nd 

Der im Rechtsgedanken enthaltene Strafanspruch des S��ates 
erlischt beim Eintritt der allgemeinen Strafaufhebungsgrunde. 
Diese sind im § 223 StG. als Erlöschungsarten für Verbrechen 
und im § 526 StG. für Vergehen und Uebertretungen dufge
zählt. Es sind dies: 

a) der Tod des Schuldigen, 
b) die ausgestandene (erlittene)_ Strafe, 
c) die erlassene Strafe (Begnadigung) und 
d) die Verjährung. 
fm nachstehenden soll die Verjährung eine eingehendere 

Behdndlung erfdhren. . . .. . . 
Daß die Verjährung begrifflich 1m osterre1ch1schen Strdf

wesen figuriert, ist auf zwei Anndhmen des Gesetzgebers zu-
rückzuführen. . 

I d 'h -L"cf,J•-L 1. daß die Erinnerung an die Uebe tdt un I re su,a . 1ui�n 
Folgen im Ablauf der Zeit immer _ meh� verbl.ißt und damit die 
Notwendigkeit der Bestrafung dbn11'.1mt, . . . 2. daß die Schwierigkeiten e1_ner einwdn�fre1en __ B�we1s
führung und damit die Gefdhren e1neS' Fehlurterles stdnd1g zu-

ehmen. 
d V ... h . d . II 

. 
Durch die Anerkennung, er erJa rung wir 1m a gemeinen 

i ,e E r w e r b u n g von 'Rechten (auf Seite des Schuldigen) 
oder d e r V e r I u s t von Rechten (duf Seite .. ?es Anspruchs
b d,tigten) begründet. Gegenstdnd der Veriahrung 1st der 
s�

r
f spruch des Staates, wodurch dieser Ans�ruch .�rlischt. 

D_
ra 

v
n 

rjährung findet nur duf die Strafverfolgung, nicht aber auch 
a�f d�e Vollstreckung Anwendung. Aber auch h!nsichtlich der
Verfolgungsverjährung verzichtet der _Staat auf . cl1� Verfolgung

ter gdnZ bestimmten Vordussetzungen, die 1n bezug dUf
\,,ur b�;chen in den § 223 bis 228 StG., hinsichtlich der Ver
gehen und Uebertretungen in den § 52.6 bis 532 StG. fest
gelegt sind. . . . · 

S f Die Verjährungsfr ist richtet sich n?ch der �cli
-:,v

ere der tra -
tdt und beginnt bei Erfolgsdelikten mit dem Eintritt des Erfolges. 
D eh wird die Verjährung nicht allein durch den A!:il,iuf der 
K�lenderfrist bewirkt, sondern n_�r in Verbindun� ·mit . �iner 
Reihe von Bedingungen, deren Erfullung de� Schuldigen bill1g_�r-

·se zugemutet werden kann, die also bei gutem Willen erfull-we1 . d bdr sind. Diese Bedingungen sin : . 
a) Der Täter ddrf keinen dUS der Uebeltdt stammenden Nutzen 

mehr in Händen haben, .. 
b) er muß, soweit es die Ndtur der _Straftat zuldßt, na,d, 

seinen Kräften Wiedererstattung geleistet haben, . c) ddrf innerhalb der Verjährungsfrist, soweit es sich um 
:�n Verbr-echen · handelt, kein Verbreclien, wenn es sich · 
aber um ein Vergehen oder eine Uebertretung handelt, 
weder ein Verbrechen noch ein Vergehen oder eine 

� Uebertretung begangen haben, 
d) er darf sich innerhalb der Verjährun�sfrist nicht i_n das 

Ausland geflüchte� haben. Diese Bestimmung gilt Jedoch 
nur, soweit es sich um ein begangenes Verbrechen han-
delt. . 

Die für die Verjährung maßgebenden Fristen betragen 
1. bei Verbrechen: 

20 Jahre für Verbrechen, welche mit lebenslang_em Kerker Oe-
droht sind, 

Ich der Strafsatz 10 bis10 Jahre für Verbrechen, bei we en 
20 Jahre beträgt, und 

5 Jahre für alle übrigen Verbrechen. 

Nicht vergessen 

Für die mit Todesstrafe bedrohten Verbrechen findet sich im 
� 228 StG. keine Frist, woraus hervorgeht, daß die Verjährung 
für todeswürdige Verbrechen keine Anwendung findet. 
II. Bei Vergehen und Uebertretungen: 

12 Monate bei Vergehen und Uebertretungen, die 
mit strengem Arrest oder 
mit einer 10.CXX) S überstei,enden Geldstrafe oder 

mit dem Verfall von Waren, Feitschaften oder Geräten odet 
mit dem Verlust von Rechten und Befugnissen oder 
mit der Abschaffung bedroht sind; 

6 Monate bei allen übrigen Vergehen und Uebertretungen 
(§ 532 StG.). 
III. In den strafrechtliclien Nebengesetzen können kürzere Ver

jährCrngsfristen festgefegt sein, WdS jedoch ausdrüddich be
stimmt sein muß. 
Die Wirkung der Verjährung äußert sich darin, daß durch 

die Verjährung Untersuchung und Strafe erlischt, wenn der 
Schuldige vom Zeitpunkt der begangenen strafbaren Handlung 
innerhalb der Verjährungsfrist von einem inländischen Straf
·gericht nicht in Untersuchung gezogen· wurde (§ 227 und 
541 StG.). 

Die Verjährung wird unterbrochen durch jeden von einem 
inländisd:ien Richter ausgehenden Akt, welcher die Bedeutung 
rechtlicher Beschuldigung dn sich trägt, gleichgültig, in welchem 
Stadium des Verfahrens sich die richterliche Tätigkeit bewegt. 

Da die. Verjährung nicht den verbrecherischen Charakter, 
sondern nur den Strafanspruch des Staates aufhebt, kann eine 
verjährte, dazwischenliegende Straftat zwar _selbst _'.'."ohl n•icht 
bestraft werden sie vermag aber trotzdem die Veqdhr.ung des 
vorausgegangene

1

n Deliktes nicht zu verhindern. (Zum Beispiel 
einige Jdhre nach einem Einbruchsdiebstahl begeht A eine leichte 
Körperverletzung, die nach 6 Monaten verjährt, während aber 
innerhdlb dieser 6 Monate die Verjährung des Diebstdhlsver-
brechens nicht eintreten kdnn.) 

'Bei Preßdelikten beträgt die Verjährungsfrist ohne sonstige 
Bedingungen 6 Monate. 

Während bisher in der Abhdndlung die objektive Ver
jährung den Vorrdng hdtte, soll duch pie subjektive Verjährung 
Erwähnung finden, ·da sie bei Privdtankldgedelikten eine be
sondere Bedeutung hdt (§ 530 StG.). 

Di-e objektive Verjährungsfrist beträgt ndch den Bestimmungen 
des § 532 StG: bei Vergehen und Uebertretungen 12 bzw. 
6 Mondte. Die subjektive Verfdllsfrist tritt ndch. 6 Wochen vom 
Zeitpunkte an gerechnet, in welchem der Klageberechtigte von 
der Beleidigung Kenntnis erlangte, ein. Die . subjektiv7 Ver
jährungsfrist vermdg die objektive in ihrem Ze1tablduf nicht_ zu· 
hemmen. Wenn zum Beispiel A-erst ndch. 6 Monaten von e1�er. 
ihm geltenden Beleidigung erfährt, so ist bereits die objektive 
Verjährung eingetreten und die wirksame Einbri�gung der Eh·ren
beleidigungsklage nicht mehr möglich. Anderseits h�t der B�
leidigte nach § 530 StG. bei sonstiger Verfallsw1rku�g die 
Kldge innerhdlb von 42 Tdgen einzubringen. Dieselbe Frist ge
bührt auch in Verfahren wegen Ehrenkränkung (§ 1339 ABGB.). 

Tm -zivilrechtlichen Verfahren sind die Verjährungsfri�ten sehr 
verschieden. Sie sind in den §§ 1451 bis 1502 des ABGB. 
behandelt. 

Im Verwdltungsverfdhren ist für die Beurteilung der V'?,r-
(Fortsetzung duf Seite 22) 
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�'11[lll11f11fl1Elll11LlUN GJIEN 
DER Z E NTRALStELLE F lJ R BRANDVERHOTUNG 

Im April dieses Jahres fanden im Landesgendarmeriekommancb 
für Niederösterreich zwei von der Niederösterreichischen Landes
kommission (ür Brandverhütung veranstaltete Brandausforschungs
kurse statt, 1n denen rund 60 Gendarmeriebeamten Gelegenheit 
geboten wurde, die Materie der Brnndaufklärung mit aHen ihren 
Nebengebieten kennen zu lernen. Erste Fachkräfte waren am 
Werk, um den- Kursteilnehmern jenes Wissen zu vermitteln das 
in der Ausübung des schweren Dienstes Rüstzeug für die Durch
führung der Dienstaufgaben sein soll. 

'Um nun einerseits allen jenen Kameraden welche bisher noch 
keinen Bran�ausforschungskurs mitmachen k6nnten,- Gelegenheit 
zu geben, s10 mit Fragen dieses überaus schwierijen' Kapitefs 
befassen zu ko�nen, wie audi anderseits alf.e bisherigen Kursteil
nefimer (auch in anderen Bundesländern fanden schon solche 
Kurse statt) auf dem laufenden zu halten soll von nun an 
ständig eine Seite der "Gendarmerie-Rundsdiau" den B&ichten 

, 

aus der Werkstatt des Brandverhüters. gewidmet sein. Ist doch 
die Brandausf.orschung unter Umständen die beste Brandver
hüterin. 

Als -ersten Beitrag bringen wir in dieser Folge ein Merkblatt 
über die allgemeinen Richtlinien für die Vornahme der Feuer
beschau, damit j�der Gendarm in die Lage gesetzt werde, auf 
Fragen aus diesem Gebiete Auskunft erteilen zu können. (Dieses 
Merkblatt wurde in Niederösterreich im Mai 1951 zur Vertei-
lung gebracht.) 

Wir werden bemüht seih,• stets aktuelle und interessante 
Fragen zu behandeln und wir planen, um den Konta'kt zwischen 
Lesern und Brandverhütungsstellen herzustellen, in allerkürzester 
Zeit eine "Briefkastenredaktion" für die Beantwortung ein
schlägiger Fragen zur Brandausforschung wie zur Brandverhütung 
einzurichten. - m. -

-

Allgemeine Richtlinien für die Vornahme der Feuerbeschau

. A� der .Beschau der Feuerbeschaukommission soll nach Mög· 
li0keit der �esitzer des Anwesens oder dessen Stellvertreter 
teilnehmen. Die Bes_0au hat sich auf afl.e Gebäude, Nebengebäude, 
Anlagen und Hofraume auszudehnen und den Bestimmungen des 
§ 8 ,der F.P.O. Rechnung zu tragen. • 

Bei der äußeren Besichtigung ist vor allem auf folgende Punkte 
Bedad:t . zu neh�en: Brandgefahr durch �agerung brennbarer 
taterialien, bau!1cher Zustand, behelfsmäßige Einstellung von 

raftfahrzeugen 1n Zufahrten oder Hofräumen Lagerung von Kraftstoff 1n der Nähe der Kraftfahrzeuge, Bauzu�tand der Rauch
fangköpfe, Bauzustand des Daches 
in der Umgebung des Rauchfanges. 

Die innere Besichtigung der Ge
bäude ist von den Kellerräumen 
bis zum Dachboden vorzunehmen. 
Hierbei ist ein besonderes Augen· 
merk auf alle Feuerstätten und 
die damit im Zusammenhang ste
henden Bauteile zu richten. Es ist 
darauf zu achten, daß die Rauch
fänge innerhalb des Dachboden
raumes verputzt oder verbrämt 
sein müssen. 

Von besor,derer Bedeutung ist 
ferner der Zustand der ·Rauch

fangputztürchen sowohl im Keller als auch auf dem Dachboden. 
Die Umgebung dieser Rauchfangauslässe ist unter allen Umständen 
v.on jeglichem brennbaren Materiaf freizuhalten, da Nachlässig
keiten in dieser Beziehung erfahrungsgemäß häufig zum llrandaus
bruch führen. 

Alle Oefen müssen, falls sie nicht direkt auf (lern Erdboden 
stehen, mit einer feuersicheren Unterlage versehen seLn, die bei 
Holzfußböden bis 60 c m  vor den Ofen reichen muß. Hinr�i
chende Abstände der Oefen und Rauchgasabzüge von brand
gefcihrdeten Wänden und brennbaren Gegenständen sind unbe-
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dingt einzuhalten. (Gegen nichtverputzte, Holzteile nach oben 
mindestens 1 m, nach den Seiten und nach abwärts 1/2 m.) 

Bei den elektrischen Beleuchtungs- und Kraftanlagen ist das 
Hauptaugenmerk auf den Zustand 
der Leitungen und Sicherungen zu 
richten. Ueberbrückte Sicherungen 
sind unbedingt gegen neue, vor- , 
schri ftsmäßige auszutauschen. Lose 
herabhängende Leitungsdrähte, 
schlecht befestigte Schalter und 
Steckdosen und solche mit be- ___,,___ 
schädigtem Gehäuse sind unbedingt �-
zu beanständen. Von besonderer · ==--- & 
Bedeutung ist der Zustand der_.-----:::; 
Leitungen in brandgefährdeten Tei
len der Gebäude, wie zum Bei
spiel in Dachbodenräumen, Scheu
nen u. ä. m. Elektrische Motoren 
sind in sauberem Zustand zu halten und Umhüllungen aus brenn
barem Material sind zu vermeiden. Insbesondere ist auf die 

Funkenbildung bei Kollektor
mot:iren Bedacht zu nehmen. 

Benzin- und Dieselmotoren 
sind durch den Funkenflug aus 
den Auspufftöpfen brandge
fährdend und es ist diesem 
Umstande bei der Wahl des 
Aufstellungsortes Rechnung zµ 
tragen. Der Auspufftopf, der 
übrigens öfters von· dem Ruß
ansatz zu reinigen -ist, darf 
nicht gegen Heu oder Stroh 
gerichtet sein und ein hin
reichene!er Schutzabstand ist 
unbedingt einzuhalten. 

(Fortsetzung auf Seite 19) 

( AUS DEM KRIMIN.OLOG-ISCHEN 1-NSTITUT DER UNIV.ERSITÄT. G'RAZ 1 
'------,-,.--,--,---,--------------:-,-:--:--:------,-:--------------------------.1-

Kriminähsti�·clie·· Haa_runte�sucl,ung-
Yon Univ,-Doz. Dr. Hanns Be 11 a v i c: 

· Die k_riminalistische Verwertbarkeit von Haaren- ist im allge
meinen viel weitreichender, als sie durchschnittlich in Erscheinung 
tritt. Dies hängt iri erster Linie wohl mit den Schwierigkeiten 
beim Aufsuchen von Haaren als corpora delicti zusammen, ist 

' aber zweifellos auch zu einem guten Teil auf die Nichtbeachtung 
des kriminalistischen Wertes der Haare zurückzuführen. 

Einige Beispiele für die Verwertbarkeit: Ein verdächtiger Wil
derer behauptet, in seinem Rucksack eine Rinderhaut getragen zu 

• 
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Abb. 1: Ausgerissenes Menschenhaar vom Unterarm; zirka zweleinhalblach. 
a) Haarspitze, b) Haarschaft, c) Haarwurzel, ci) · Quetschung und Dehnung 

des Haares durch Einwirkung der Fingernägel beim Ausreißen 

haben. Der Verdächtige eines Diebstahls aus eine� Pferdestatl 
behauptet, der Schmutz per Schuhe und Kleider stamme von der 
Arbeit in einem Kuhstall. Bei einem Einbruch werden am engeren 
Tatort Haare gefunden. Bei einem Raub, Mord oder einer 
Rauferei . ist -es zu gegenseitigen Tätlichkeiten gekommen. Haare
werden entweder am Opfer (vom Täter) oder beim Verdächti
gen (vom Opfer) gefunden. Bei einem Notzuchtsakt können die 
Haare -nicht nur am Körp,er oder an der Kleidung gefunden 
werden, sondern (wi,e in der Literatur bekannt ist) auch am 
Genitale des Opfers oder des Täters (wobei es sich in diesem 

r� Falle in erster Linie um Schamhaare handelt). Bei einem Verkehrs
_, unfall mit anschließender Fahrerflucht werden am Fahrzeug· Haare 

I 

gefunden usw. ·' 
Aus di,esen wenigen Beispielen der Praxis zeigt sich die vi,el_

fache Bedeut\)ng von Haaren als corpora delicti zum Beweis der 
Täterschaft bzw. Nichttäterschaft; darüber hinaus können Haare 
auch eine wichtige Rolle bei der Ueberprüfung relevanter Aus
sagen des Beschuldigten, eventuell auch der Zeugen spielen, so 
zum Be·ispiel bei Ueberprüfung eines Alibis usw. 

Das S u c h e n n a c h H a a r e n bedarf natürlich besonderer 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit, zumal die Haare sich nicht auffäl>lig 
dem erhebenden Organ präsentieren; vielfach versteckt in Klei
derfalten, Nähten der Kleider, unter der Ledereinldge oder dem 
Band ei -nes Hutes usw., ist die Suche nach Haaren meist eine 
zeitraubende kriminalistische Kle·inarbeit. Es ist daher ,nur ver
ständlich, wenn vor Beginn dieser Arbeit eine nüchterne Ueber� 
legung vorangeht, ob sich diese Kleinarbeit überhaupt lohnen 
k a n n. 

Di-e S i c h e r u n g d e r  H a  a r e, wenn- •einmal gefunden, 
Y.erursacht keine Schwierigkeiten; doch geschieht sie oftmals 
fehlerhaft, sei es, daß die Haare m'it einer Pinzette hervorgeholt 
werden und dddurch di-e Oberhaut Verletzungen oder das Haar 
Ouetschungen und Knickungen erfährt, oder daß sichergestellte 
Haare mit Klebestreifen auf einem Blatt Papier befestigt werden, 
oder die Haare in einen kleinen Briefumschlag hineingezwängt 
werden und dadurch ihren natürlichen Fall verlieren u. a. m. 

Im wesentlichen ist für die Haarsidierung zu beobachten: 
1. Haare dürfen nie· mit Pinzette oder ähnlichen Instrumenten 

angefaßt werden, ebenso nicht mit den Fingernägeln (vergleiche 

Abb. 1), sondern einzig und allein mit den Fingerbeeren, um 
jede Veränderung und Verletzung zu vermeiden. 
_ ·2. Finden sidi Haare an· schwer zugänglichen Stellen, dann 
darf höchstens mit besonderer Vorsicht und Zartheit eine mehr 
stumpfe Nadel verwendet werden, um das Haar aus seiner Um
gebung so weit zu lösen, bis es mit den Fingern angefaßt wer
.den kann. Sind aus irgend welchen Gründen Werkzeuge (Pin
zette usw.) schon verwendet worden, dann ist dies im Sicher
stellungsprotokoll_ bzw. Protokoll über die Tatortbesichti.9ung zu 
vermerken, damit der Sachverständige nicht zu Fehlschlüssen 
verleitet wird. 

:�-. Die Sidherung der H'aa.re - hat derart zu erfolgen-, daß der
naturl1che Fall der Haare bewahrt bleibt· auf alle Fälle sind 
Zusammenballungen, Einrollungen usw. zu �ermeiden. A� ·besten 
geschieht die _-V�rwahrun_g de� Haare innerhalb eines 'Papier
bogens, der in Jenen Te1fen, in denen sich keine Haare befiJ1· 
den, eingebogen wird und dieser Papierbogen dann in einen 
mehr .. steifen Kart�� g_elegt wir_�. Auch die Verwendung von 
Glasrohrehen und ahnl1chen Behaltern ist zu vermeiden. Daß im 
Prot�koll die Fun dstell_e der einzelnen, Haare sowie eine genaue 
Bezeichnung von fraglichen Haaren und Vergleichshaaren anzu
führen und sonstige wesentliche Feststellungen genauest aufzu
nehmen sind, bedarf wohl keiner Erwähnung. 

So gesiclnrt, können die Haare auch in den Akten keinen 
Schaden erleiden bzw. dem Sachverständigen unversehrt über
mittelt werden. Es m<1g nun interessieren, was aie kriminalistische 
Haaruntersuchung zu leisten imstande ·ist. Die Methoden der 

,,Haaruntersuchung müssen den Eigenschaften und Merkmalen der 
Haare angepaßt sein; sie sind selbstverständlich rein naturwissen
schaftlicher Art. Im folgenden s011 nun das wichtigste über die 
äußere Gestalt und den irnneren Bau der Haare (Morphologie 
der Haare) kurz dargestellt werden. 

D e  r ä U· ß e r  e B a u  d e s  H a  a r e s. Bei jedem Haar sind 
zu unterscheiden: Die 14 a a r s p i t z e, die bis zur Erreichung 
der vollen Haarbreite reicht; der H a  a r s c h a f t, der an die 
Haarspitz-e anschließt und so weit reicht, als das Haar die Ober-

Abb. 2: Kutikula eines Haares der Hausmaus, zirka 300 lach 

fläche des menschlichen oder tierischen Körpers überragt; schließ
lich die H a a r w u r z e I, die unterhalb de·r Hautoberfläche liegt 
(Abb. 1.) 

D e r i n n e r e Ba u d e s H a a r e s. Bei jedem Haar, abge· 
sehen von der Ha<1rw1,1rzel, sind drei Schichten zu unterscheiden.J 
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die konzentrisch' übereinander gelagert sind, und zwar : die 
Oberhaut, Ku t i k u I a genannt, die das fühlbare Aeußere des 
Haares ausmacht; die R i n d e n  s u b  s t a n z, die den eigent

lichen Haarkörper bildet und das M a r k. Während aber die 

·Abb. 3: Dachshaar, 225 lach, Markstrang etwas mohr als ein Drittel 

der Gesamtbr.eite 

ersten zwei 1n jeäem unverletzten Haar vorhanden sein müssen, 
ist das Mark oftmals fehlend oder der Markstrang mehrfach 
unterbrochen. Das Pigment liegt vorzugsweise in der Rinden
substanz, zum Teil aber auch in den Markzdlen. Dabei sei. 
gleich hier erwähnt, daß für die Haarfarbe nicht nur das Pig
ment, sondern auch die Eigenfarbe der Zellen , die Oberflächen
beschaffenheit des Haares und der Luftgehalt eine Rolle spielen 
(nach Loc:J,te). 

D i e U n t e r s u c h u n g d e s ä u ß .e r e n H a a r b a u e s (_d e r H a  a r g e s  t a I t). Jeder Haaruntersuchung ist eine sorgfäl�-1ge Prüfung jedes einzelnen_ Haares auf seine Eigenschaften der außeren Gestalt voranzusteHen. Einerseits können schon· auf diesem Wege besondere Merkmale, wie zum _Beispiel charakteristi
j:fie Verschmutzungen, festgestellt werden, die wichtige krimina-1st1sche H1nwe1se abgeben können; anderseits gibt die Unter-s,uchuns des Haaräußeren Erkenntnisse verschiedenster Art wie zum Beispiel, ob dem Haar die Wurzel anhaftet oder 

1

nicht 
Hentuell sogar,_ pb es sich um ausgedssenes oder ausgefallene� 
A

aar hdndelt, 1ns�esonder,e aber auch di-e Feststellung, welche rt von Haaren uberhaupt vorliegt, denn sowohl beim Mens
H
chen als auch beim Tier ist das Haarkleid nicht aus gl-eichartigen ·aaren bestehend. 

B e i m M e n s c h e n unterscheidet man meist dre i Hadr�ruppen: das Wo 11 h a a r, auch ·Lanugohaar genannt, das sind )ene
d 

meh

5

r
ch

oder weniger feinen Haare , die sich zum Beispiel in er . ultergegend oder an den Hinterflächen der Ober
Ame bef1nd_en �n� die beim erwachsenen Menschen als erneute 

G 
uflage der · pr imaren Behaarung aufzufassen sind. Eine zweite �uppe umfaßt das Kopfhaar, Augenbrauen und Augenwimpern wahrend als dritte Gruppe das Pubertätshaar (T erminalhaar) angesp�ochen _werden kann, also jene Haare, die erst im Zuge �er Reifung sich entwickeln (Barthaare, Schamhaare, Achselhaare, rusthaare) . . ·Jede de_r genannten 7-laararten (nicht nur der Gruppen) sind u�tereina�der sowohl in ihren äußeren Erscheinu
ch
ngen (�arbe, . Lange, Dicke) unterschiedlich, sonde r.n zum Teilau , 1n 1hr_em inneren Bau, so daß jedem Individuum an sich bereits variable Haare anh·aften. So sind zum Beispiel die�chsethaare meist die hellsten Haare, daran schließen sich _immer dunkler werdend - die Barthaare, Kopfhaare und S0am_haare. Aehnlich bezüglich der Länge (abgesehen vom kunstl1chen Schnitt bei Kopf- und Barthaaren) und Dicke. 
� u c h f ü r d a s Tie r sind drei Haarsorten zu unter

f":heien.J_ie Hauptmasse des Felles besteht aus den H<1aren 
od 

e.n .. artneschutz, den W o  11 h a a r e n; meist dünne, mehr er ".4'en iger stark gewellte Haare. Die G r a n n e n h a a r e  sindwesentlich stärker und länger als die Wollhaare und bilden in erster L'inie das Deckhaar eines Felles. Schließlich die L e i t-

16 

h a a r e, die sich durch besondere Länge und Dicke auszeichnen, 
aber re_lativ selten im Haarkleid ver�reten sind. 

· Was ·im EinzelfaU eine Haaruntersuchung besonders schwierig 
gestaltet, ist die Tatsache, daß die einzelnen Haarsorten ein 
und desselben Individuums bei Mensch und Tier nicht einheit
licher Natur sind. Schon die Betrachtung der Haarfarbe des Kopf
haares eines Menschen läßt die große Variationsbreite erkennen; 
einheitliche Haarfarbe, insbesondere bei brauner oder blonder 
Grundfärbung sind fast. zu den Se.ltenheiten zu zä-hlen. A!llen 
Blonden sind meist auch .dunklere Haarpartien , eventudl strähn
weise, die bis ins Braun nuancieren, dazu Einschläge von ver
schiedenen Bronzenuanc en usw., eigen. Im Einzelhaar des Men-_ 
sehen gibt es·aber anderseits keine Farbunterschiede mit scharfen 
Farbgrenzen, wie dies vielfach beim Tierhaar der Falt ist. 

Die für das Menschenhaar ein und desselben Individuums· l,'.er
vorgehobene Uneinheitlichkeit gilt in verstärktem Maße auch für 
das Tierhaar. Nicht nur die Haarsorten unterscheiden sich von
e inander, auch Haare gleicher Sorte sind je nach dem Körper
teil, von dem sie stammen, in den äußeren Erscheinungen viel
fach unterschiedlich. Daraus ist aber zu erkennen, welchen 
Schwierigkeiten der Sachverständige bei den Haaruntersuchungen 
gegenübersteht. Der Befund des Haaräußeren darf daher nicht zu 
le.icht genommen werden. Neben Haarfarbe, Haardicke und Hdar
länge hat der Befund zumindest noch zu umfa-ssen: Form der 
Haare (straff, gewellt, lockig, gekräuselt, kraus, spiralig usw.), 

Beschaffenheit der Haare (elastisch, u'nelastisch, steif, weich, 
federnd), weiterhin ob glatte oder rauhe Oberfläche, schl,ießlich 
den Oberflächenglanz (glänzend, mehr matt usw.). 

Alle diese Feststellungen sind für jedes Haar einzeln zu
treffen und tabellarisch festzu-legen. Für die Feststellung der�1 
Haarfarbe ist die abwechselnde Verwendung eines weißen und 

schwarzen Hintergrundes sowie künstliches und helles Tageslicht 
. zur Differenzierung vorteilhaft, in besonderen F�l-len auch di,e 

Verwendung einer Haarfarbtafel. Die Haardicke kann exakt ,nur 
mikroskopisch (am einfachsten mit Okularmikrometer) gemessen 
werden. Bevor die Haarlänge gemessen wird, ist natürlich cl;ie 
mikroskopische "Untersuchung der Haarenden erforderlich , um 
feststellen zu können, ob natürliche Länge oder künstliche Lä.nge 
(zum Beispiel infolge Haarschnitt) gegeben ist, pa nur im ersten 
Falle die Länge für die Qualifizierung des Haares maßgeblich 
sein kann. 

D i e  U n t e r s u chu n g  d e s  i n n e r e n B a u e s  de r 
H a  a r e. Ist die Untersuchung der äußeren Gestalt des Haares 

abgeschlossen und die Beschreibung vol:lendet, dann kann auf die 
Untersuchung des inneren Baues der Hadre übergegangen werden, 

Abb. 4, Hamsterhaar, 300 fach, Markstran9 zirka zwei Drittel der 
Gesamtbreite 

wobei am günstigsten die einzelnen Schichten in ihrer natürlichen 
Reihenfolge . zugrunde gelegt werden; also Kutiku la, Rindensub
stanz und Markstrang. 

1. Die K u  t i k u I a (das Oberhäutchen) -um.hüllt sozusagein 
den Haarkörper; sie ist am meisten der Beanspruchu-ng au,sge-

setzt. Sie besteht aus verhornten Zellen. Diese Zei:len haben .eine 
meist vier- oder rechteckige platte Fo�m. und sind entsprechend 
dem Haarquerschnitt gebogen ; diese Platten sind dachziegel4rtig 
übereinandergeordnet, · wobei der freie Rand gegen di·e-,Haar
spitze zu gerichtet ist: (Abb. 2.) Dieser fr�ie: Rand kann · (�e
bei jungen Haaren oder nahe der Haarbam) mehr glatt .se10; 
bei älteren ,Haaren zeigen die Ränder aber eine Zäh-nung; die 

Abb. 5: Rehhaar, 225 lach, Markstrans mehr als zwei Drittel der Gesamt

breite; charakteristische netzlörmige Markstransxeichnuns 

meist zur Spitze zunimmt. Auch diese Zähnung kann -neben der 
• Form und spezifischen Lagerung der Platten , besonders bei älte

ren Individuen a'ls spezifische Qualität angesprochen werden.
Für die Untersuchung von wesentlicher Bedeutung ist, daß im 
allgemeinen der irmere Bau der Kuti�ula rel�tiv __ gleichartig bei 
allen Haaren der gleichen Haarsorte 1st, gle1chg_�lt1g( von wel
chem Körperteil die Haare stammen und (was fur rdas T1erh<1ar 
bedeutungsvoll ist) gleichgültig, ob es sich um Sommer- oder 
Winterhaare handelt. Zur Darstellung der Kutikula bedient mdn 
sich einer einfachen Methode. Das gereinigte Haar wird ,auf di.e• 
nicht völlig trockene Gelatineschicht einer nicht belichteten, <1us
fixierten Photoplatte gebettet un? darüber ei_ne reine_ GlasP:tdtte, 
eventuell ,3Uch eine Cdlophanernlage dazw1schengelegt; hierauf 
wird das Ganze mit zirka einem Kilogrammgewicht beschwert 

,a.t:nd trocknen gelassen. Nach Abnahme des Gewichtes und der 
'�lasplatte springt bei leiser Be�ührung _das �aar leicht iaus seiner 

Eil"\bettung. In der Gelatinesch1cht bleibt ein exa,kter Abklatsch 
der Kutikula zurück der leicht mikroskopiert und mikrophoto
graphi-ert werden k�-nn. (Verfahren nach A. Schröder.) 

�- D i e R i n d e n  s u b  s t a n z  stellt den eigentlichen Haar
körper dar und besteht aus langgestreckten, �erh

<:>
rnte� ZeH�n. 

Für die kriminalistische Untersuchung wesentlich 1st di e Breite 
· -:!er Rinde da di,ese Breite eine chariikteristische Quali-tät für die 
Zuordnun� ,eines Haares mindestens zu ei-ner bestimmten Tierfamilie, 
wenn 9icht Ti-erart darstellt. (Vergl,eiche Abb. 3.) Innerhalb der 
Rindensubstanz finden sich weiters Luftzellen, die ebenfaMs als 
Kriterien herangezogen werden können, wenngleich diese Luft
zellen im laufe der Zeit infolge der Austrocknung :der Hoare 
ihr Volumen und auch ihre Gestalt vielfach verändern. 

In di,e Rindensubstanz eingebettet findet sich meist dc1cs Pig• 
ment, das entweder als körnchenförmiges ocrler diffuses Pigment
auftritt. -Die Formung der Pigmentkörnchen und deren_ Anord

_
nung können ebenfalls zur Spezia.ldiagnose heringezogen werd�n ;
ein näheres Eingehen auf diese Details würde den Rahmen die
ser Skizze aber überschreiten. 

3.· Da s M a r k. Dieses. ist in der Längsachse des Haares an
geordnet und bildet in seiner Gesamtheit den Markstrang 
(Markzylinder). Der Markstrang ist eines der wes�n.tlichs�en 
Kriterien des Haares für die Haardiagnostik. In erster L1n1e sp1-elt 
das Breitenve�hältnis zwischen Markstrang und Gesamtbreite eine 
Rolle, dazu gese tlt siGh dann d:ie �pezifische Qualität und An
ordnung der Markzellen .uncl der Luftze flen des Markstr-ang�s. 
So ;::um Beispiel beträgt durr=l)sqinittlich die Breite des Mark-

stranges relativ zur Gesamtbreite des Haare;s 1 : Bis 1/8: beim 
Menschen, einzelnen Affen, Eisbär, Dachs, 1/a: Maulwurf, Frett
chen, Fischotter, Iltis, Biber, Bisamratte, _Schwein, Schaf, Pferd, 
Esel; 2/3 : Fuchs, l:l1.1od, Wild- und Hauskatze, Murmeltier, Ham
ster, Rind; mebr als 2/3: Ma.rder, Wiesel,._ Eichhörm:hen, Haus
maus, ·Hase, Kaninchen, Ziege; -Gemse,' Reh, Hirsch. �ei-gleiche 
die Abb. 3 bis 5). 

Wie schon erw.ähnt, müssen nicht ane Haare einen Mark-
. strang zeigen; insbesondere das menschliche Haar ist vielfach

markfrei oder enthält nur einen unterbrochenen Markstrang, zum 
Teil überhaupt nur wenige Markzellen, die vereinzelt im Haar
schaft verstreut sind. Das menschliche Lanugohaar, dünnere Kopf
haare des Menschen oder das Wollhaar der Tiere ist fast aus
nahmslos markfrei. Soferne das Haar markhältig -ist, kann der 
Markstrang einfach oder mehrfach sein; besonders beim Tierhaar 
scheint öfters ein v·ielfacher Markstrang auf; selbst beim Men
schenhaar zeigen sich manchmal zweifache Markstränge, wenn 
auch selten. Ein mehr als. zweifacher Markstrang ist aber c1ls 
Hinweis für Tierhaare zu werten. Die Anordnung der Mark

zellen kann in regelmäßigen oder unregelmäßigen Reihen erfolgen 
oder netzförmig sein usw. Die Darstellung erfolgt im mikro
skopischen Bild bei durchfaHendem Licht nach v0rheriger Reini
gung und Aufhellung des Haares. Auch der Ma..rkstrang zeigt 
luftführende Hohlräume, die intrazellulär oder interzellulär ge
lagert sein können, wobei auch hier wiederum spezifische Unter
schiede auftreten, wie unregelmäßige oder regelmäßige Ver
teilung, netzförmige Verteilung .J.Jsw. Vielfach findet sich auch im 
Mark Pigment eingelagert. 

Die Untersuchung des inneren Baues des Haares ,erfolgt 
natürlich zur Gänze mikroskopisch , wobei für die Kutikula eine. 
Vergrößerung zirka 200- bis 250tach günsti,g ist, für das Brei
tenverhältnis Rindensubstanz zu Markstrang eine solche von 
100- bis 150fach· genügt, während für die Untersuchung des 
Markes auf das 350- bis 450 fache und ·darüber gegriffen 
werden muß. 

M e n s c h e n h a a r o d e r T i e r h a a r? Besteht das frag
liche Material aus einer größeren Anzahl von Haaren,, dann ist 
diese Frage relativ einfach und meist auch schon vom . Laien zu 
lösen weil schon der grobe äußere Befund genügend Anhalts
punkte gibt, vorausgesetzt, da.ß es sich nicht um Lani..tg.oha;ar,e 
hiandelt, welcher FaM aber nicht leicht eintreten kann, da Lar.ugo
haar-e beim Menschen nicht in großer Dichte auftreten . 

liegen nur einzelne wenige Haare vor, dann muß die Unter
suchung von einem Sachverständigen durchgeführt werden. Han
delt es sich bei dem fraglichen Material um ausgereifte Haare, 
ist mit einer klaren Diagnose zu rechnen. Die Kutikula des

' 

1 Nach litterscheid F. M. und Abeler C.: Ueber den Bau und die Er
kennung vpn Tierhaaren mit besonderer Berücksichtigung der Handelsf<elle 
und -pelze. Zooiogisches Jahrbuch, Abteilung für Syst.ematik, Geographie und 
Biologie, Band SO, Verlag Fischer, Jena 1925. 

Abb. 61 Ausgerissenes Mcnsclt.onhaar mit eingesaditer Zwicbol der Haar• 

wurzcl und hakenfö·rmiger Knld<ung. Zirka 150 lach 
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Mensch-enhaares ist überaus dünn, es treten daher die f.reien 
Ränder der einzelnen · Platten nicht scharf gezeichnet hervor; 
der Markstrang ist fast auss-chließl-ich ein Fünftd liis ein Vierte.1 
der gesamten Haarbreite, ·-soferne · das Haar· überhaupt · Mark 
enthält. Dem· entgegen ist die Kutikula -der Tierhaare wesent
lich dicker und fester, Öie Ränder der· Platten zeichnen sich 

Abb. 7: Ausgefallenes Menschenhaar mit verhornter, geschlossener Zwiebel. 

Zirka 150fach 

scharf und klar ab, der Markstrang nimmt mindestens ein Drittel 
der Haarbreite ein. 

Ist die Diagnose auf Menschenhaar getroffen, dann ist even
tuell -noch auf Grund der Dicke, der Länge, der Beschaffenheit 
des freien Endes, des Markstranges usw. auch die Differenzial
diagnose zu stellen, von welchem Körperteil das Haar stammen 
dürfte. 

Größere Schwierigkeiten ergeben sich, wenn zur Untersu�ung nur Lanugohaare vorliegen soHten oder wenn mit der 
�ogl1chkeit gerechnet werden muß, daß es sich -am Haare von T1e�en handelt, deren Haar große Aehnlichkeit mit Menschenhaar be:_itzt, wie zum Beispiel bei einzelnen Affen oder ,rnch den 
Spurhaaren einzelner Tiere. In diesen Fälten wird eine Unter
suchung Wohl nur ein wahrscheinliches Ergebnis erziden lassen. 

D i e_ F r a g e  n ach d e r  T i e r a r t. Ebenso wie'die Tier
��ten •einzelne� Tierfam_ilien /\ehnlichkeiten unterei•rander zei�n 
U t 

a�_ch zw_1schen T1erfamd1en mehr oder minder fließende e ergange sich. finden, ebenso ist das Verhältnis bei den Haaren dieser Arten und Familien, so daß letzthin eine Unzahl von H_aarvarianten i� Bet�acht gezogen werden müssen, wennma.� s_amtl1ch� Haartiere in den Kreis der Betrachtung zieht.Glu_cklicherwe1se 1st praktisch immer nur mlt einem begrenzten Kreis von_ Tierarten zu rechnen, sei es, daß es sich um dieUnterscheidung von Wildhaaren und Haaren der Haustiere oder �on Haaren von Rindern und Pferden handelt usw. Unter diesen in unseren Gegenden üblichen _Tieren gibt es bestimmte Tierarten, deren Haare sogar von besonderer Charakteristik sind 
"."ie etw� jene der_ Nage�. oder des Hochwildes. Zweifellos ge: l1ngt _es in den m_e_1sten FaHen, eine Zuordnung fraglicher Haare zu eine_r T1erfamd1e, großteils aber auch zu ,einer Tierart zu treffen, vorausgesetzt, daß geschlechtsreife Grannen oder Leithaare vorliegen. Hingegen ist b.ei nicht ausgereiften :fieren, oder wenn W?ll�aar� zur. Untersuchung vorliegen, meist auch -ein Wahrscheinl1chke1tsurted kaum zu erzielen. 

D i e _  F r a g e  n ach d e r  H e r k u;f t e i n e s  H a a r e s  
v o n e I n e m b e s t i m m t e n I n d i v i d u u m. Bereitet schon 
d ie Zuordnung zu Menschen• oder Tierhaar und bei letzterem 
d1_e Zuordnung zu einer bestimmten Tierfamilie bzw. Tierart 
m_itunter Schwierigkeiten, so kann die Frage nach der Herkunft 
,eines Haares von einem b e s t  i m m t e n Individuum mit Sicher
heit im allgemeinen überhaupt, nicht beantwortet werden. Man 
denke zum Beispiel nur an einige mittelbtonde Menschenhaare 
als fragliches Haarmaterial, die mit den Haaren eines bestimmten 
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Mer:ischen zu vergleichen wären. Die Variation der Haare ver
schiedener Menschen· im äußeren Erscheinungsbild ist oftmals so 
groß, daß einzelne Haare, mit gutem Recht mehreren . Individuen 
zugeordnet werden· könnten. Dazu ist- es meist schwierig, Haare 
der gesamten· Variationsbereiche· eines Individuums dem Sach
verständigen zur Verfügung stellen zu können. In ,diesen 
Fällen muß versucht werden, durch die genaueste Untersuchung, 
insbesondere des inneren Baues einschließlich des Pigmentes •und 
der Lufteinschlüsse eine genaueste Bestimmung zu erreichen, wo
bei aber auch dann niemals völlig auszuschließen sein wird, daß 
ni,cht auch ein anderes Individuum Haare ähnlicher Qualität 
haben kann, es sei denn, daß es sich um grundlegende rassen
mäßige Haarunterschiede handelt, wie zum Beispiel zwischen 
dem. blauschwarzen Haar der Südländer und dem blonden Haar 
der Mitteleuropäer oder zwischen dem Haar der weißen Rassen 
und der negroiden Rassen. 

Gleichartig liegen die Verhältnisse beim Tierhaar. 
Es gibt natürlich besonders günstig· gelagerte Fälle, die als 

Ausnahmen eine mehr oder weniger große Wahrscheinlichkeit 
im Ergebnis erzielen lassen; so zum Beispiel wenn das H.lar 
charakteristische Erkrankungssymptome aufweist und dadurch eine 
e_rhöhte Individualisierung erfahri::n hat.

H a  a r e a u s g e ri s s e n  o der a u s  g e f-a 11 e n? Die Haar
zwiebel, -die aus unverhornten kernführenden Zellen besteht 
sitzt kappenartig auf der Haarpapille auf und ist mit diese� 
relativ fest verbunden. Wird nun ein Haar •mit Gewalt aus
gerissen, dann wird sozusagen die Haarzwiebel von der PapiHe 
abgezogen und der _Zusa�men_hang mit der Papille gelöst; hier-•r 
durch sackt die Zwiebel in sich zu_sammen; •diese Haarzwiebel�'
stellt sich dann im.- mikroskopischen Bikl als schlaffe, sackartiger 
Haarfortsatz dar, an dem oftmals noch Teile der Wurzelseheide 
als mikroskopisch feine Haarfetzen haften. Nicht selten zeigen 
ausgerissene H�are eine hakenförmige Knickung (Vergleiche 
Abb. 6) .. Hat hingegen das Haar das Alterungsstadium erreicht 

, das hei�t, daß es nicht mehr im Wachstum begriffen ist (so: 
genanntes K-olbenhaar), dann verhornen allmählich die Zellen 
de: Zw_ieb�I; diese löst sich immer mehr von der Papille, WO· 
bei schl1eßl1ch auch der le.tzte Zusammenhang verschwindet und 
das Haar fällt aus. Die beim wachsenden Haar durch die kappen
artige Lagerung der Zwiebel bedingte Aushöhlung schl-ießt sich 
immer mehr beim Alterungsprozeß. Die Zwiebel bl-eibt in dieser 
geschlossenen Form stabil (Vergleiche Abb. 7}. Daran kann ein
deutig bei einem fraglichen Haar erkannt werden, daß es sich 
um ei-n infolge Alterung ausgefalilenes Haar bzw. bei zusammen-

Abb. 8: Zersplitterung eines Haarendes durch Ueberlahren mit einem LKW. 

225 fadi 

geklappter Zwiebel um ein ausgerissenes Haar handelt. Natürlich 
liegen zwischen diesen beiden Entwicklungsstadien alle Ueber
gangsmöglichkeiten. Innerhalb dieser Uebergänge treten dann auch 
Fälle auf, bei denen die natürliche Lösung der Zwiebel von der 
Haarpapille weitgehendst vorgeschritten ist, aber der Zusammen-

hang noch nicht völlig gelöst ist; bei derartigen Haaren genugt 
vielfach das Durchkämmen der Haare, um das Haar von der 
Papille zu lösen; in diesen Fällen kann es aber leicht vorkommen, 

• daß trotzdem mehr oder minder kleine Teile der Wurzelseheide 
an der Zwiebel haften bleiben und es wäre verfehlt, darau's. 
den Schluß auf Verwendung gri:iberer Gewalt zu ziehen. 

In diesem Zusammenhang sei noch darauf hingewiesen, daß 
bei Anv'{endung grober Gewalt das Ausreißen nicht immer m i t 
der Wurzel erfolgen muß; bei besonders festsitzenden Wurzeln 
kann es passieren, daß es nicht zwischen Haarzwiebel und 
Papille zur Trennung kommt, sondern an irgend einer Stelle des 
Haarschaftes; doch bringt hierüber die mikroskopische Unter
suchung der Haaren'den meist einen klaren Befund. 

H a n d e I t e s s i c h u m H a a r e e i n e s U e b e r f a h r e
n e n? Diese Frage kann bei Verkehrsunfällen von eminenter 
Bedeutung werden. (Erst vor kurzem lag uns diese Frage in 
einem Ersuchen vor, da die Organe einer Erhebungsabteilung 
der Gendarmerie in vorbildlicher Kleinarbeit unter dem Boden 
eines Lastkraftwagens, mit dem die Herbeiführung eines tödlichen 
Verkehrsunfalles vermutet wurde, vier Haare fanden, von denen 
anzunehmen war, daß sie vom, Ueberfahrenen stammen.) Es ist 
selbstverständlich, daß hierbei nicht a·lle Haare mit gleicher 
Wucht von der Last des Fahrzeuges getroffen werden. Bei den 
der Wucht direkt ausgesetzten Haaren ist aber ausnahmslos ein 
charakteristischer Befund' zu erwartin. Die Formen der Wirkung 
auf die Haare können mannigfacher Art sein; insbesondere sind 
da zu nennen: völlige Zersplitter.ungen des Haarschaftes, Zer
malmungen und Knickungen des Haares, eventuell in Verbindung 
mit Teilzersplitterungen,. zum Teil - wenn gleichzeitig eine 
Durchtrennung des Haares erfolgte - eine Aufsplitterung e:kir 
Haarenden in spezifischer Art (Vergleiche Abb. B). 

Aehnliche Befunde liefern aber auch Haar� . die einer son
stigen mehr oder minder stumpfen Gewalt aussesetzt warenJ wie 
zum Beispiel Hiebverletzungen bei Mord usw. Da es aber n!cht 
leicht vorkommen kann, daß bei den Echebungen ein Haarbefund 
allein -ausschkiggebend für das Ermittlungsverfahren ist, genügt 
die durch die Haaruntersuchung erzielbare Diagnose zweifellos.· 
den Erfordernissen. 
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,Mllt�e"' 
der Zentralstelle für Brandverhütung 

(Fortsetzung von Seite 14) 

Petroleumlampen müssen bei ihrer �erwendung von Holz
decken oder Wänden genügend großen Abstand haben urid 
Hängelampen müssen einen Schutzschirm besitzen. Zündhölzer 
sind so aufzubewahren, daß sie Kindern nicht zugänglich siind. 

Dies wären nur die kürzest gefaßten Hinweise für die 'Durch
führung der Feuerbeschau. Weitere Merkblätter mit Hinweisen 
auf di-e besonderen Brandgefahren und ihre Beseitigung werden 
später lolgen. 
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Major Lutschinger und Pr. Gröger). - Herausgeber: Gend..-Konllrollinspektor 
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ENTSCH.EID-filNGEN 
DES OBE·RSTEN ·GERICHTSfIO'FES 

Abdruck �it Bewilligung der Verwaltuug der Österreichischen Juristenzeilung - Nachdru�k verboten 

Unterschied zwischen Verleitung zum Amtsmißbrauch(§ 101 StG.) 
und zur Parteilichkeit (§ 105 StG.). 
Die Angeklagte Anna S. ficht das Urteil aus den Nichtig

keitsgründe n  nac h  Z. 5, 9 a und 10 des § 281 StPO. an, führt 
jedoch nur den Nichtigkeitsgrund des § 281, Z. 10 StPO. in 
der Richtung aus, ihr Verhalten stelle nicht den Tatbestand nach 
den §§ 5, und 101 StG., sondern den nach dem § 105 StG. dar. 

Ihre Rech-tsrüge ist unbegründet. Wie der OGH. schon 
wiederholt (SSt . 11/66, IV /88, IV /104, V /5) entschieden hat, 
unterscheidd sich die Parteilich�ert oder Verletzung der Amts
pflichten im Sinne des § 105 StG. ihr -em Wesen nach von dem 
Verbrechen des Mißbrauches der Amtsgewalt nach § 101 StG., 
das begrifflich di-e S c  h ä d i g u n g s a 6 s i c h t beim Täter 
vorau�setzt. Bei einer vollbrachten - oder versuchten Anstiftung 
zu diesem _:'erbrechen bleibt es gleichgülti·g, atif welche Art 
d er Haupttater zur Begehung der Tat veranlaßt worden is,t 
also, ob die� durch Bestechung oder auf andere Art erfolgt ist'. 
Dagegen 1st 1m Fal le des § 105 StG. die Verleitung auch dann 
strafbar, wen� der T�ter nicht in Schädigungsabsicht gehandelt und daher einen Mißbrauch der Amtsgewalt im technischen Sinne nicht beabsicf:tigt hat, sondern infolge der Verleitung durch Geschenke e ine bloße Parteilichkeit oder eine Ver
letwng . der Amtspflicht ohne Schädigungsabsicht anstrebt. Es kann nicht angenom_men. werden, daß das Gesetz den, derdurch Geschenke einen · Beamten zum Mißbrauch der Amtsg1walt zu bestimmen gesucht hat, milder behandeln wollte 
a s Jenen, der diesen Erfolg ohne Anbietung eines Geschenkes 
angestrebt . hat Anderseits wäre bei Zugrundelegung der von d _er Ntt1gke1tsbeschwerde vertretenen Ansicht derjenige der k��:n e�mten durch Geschenke zu einer bloßen Part�ilich
Form 
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entspricht D 

SI t in en einzelnen Fällen voflkommen 

Entscheid�n 
as angefochtene Urteil, das diese Ansicht seiner 

frei und d
· g 

J
ugrunde g.elegt hat, ist daher rechtlich einwand-

17. 10 49 
1
� O

ag
3
egen erhobene Beschwerde unbegründet (OGH. · ' s 24; LG. Wien, 6 S Vr 9956/48). 

' 

Nicht i�.d� Behinderung eines Menschen im Gebrauche seiner 
�

er
:

nl1chen Freiheit ist das Verbrechen nach § 93 StG. 
d

· a den Feststellungen des Erstgerichtes welche sich auf 
d�� 9i:epfl

6
genen Jendarmerieerhebungen im Zusammenhalte mit 

Angekl::te�ssJ�ha 
es BedeiAerfl

l
hre_ns gründen, sind die beiden 

Arbeiter bei der
nn 

X'
u

d, 
'c3° onia Z. als landwirtschaftliche

Auch M . M 
s _en . utsverwaltung in Y. beschäftigt. 

der gen:��ten 

. le

t
ht in 

!
dieser 

Z
Eig�nscha ft in den Diensten 

(d 
. u sverwa tung. wischen dem Ehe aar Z �n �eiden Angeklagten) und Maria M. besteht seit 

p
län -ere; Zeit_ e

6
n gespanntes Verhältnis. Am Abend des 14 Februar �949 

�:
e

f�lga;�d:
n 

d+e be

c
i1;n 

F 
A

6
ngeklagten, daß der · Erstangeklagbe 

b ld 
. age · e ru-ar 1949) morgens Maria M so-a

d 
sie zur. Arbeit in den Gutshof kommen würd� ;teilen �d1 diE �weitangeklagt7. bei dieser Gelegenheit ein mit' mensch-1 · -�n x rementen gefulltes Nachtgeschirr über die Genannteschu�n sollte. Dieses Vorhaben führten die beiden Angeklagten am

f M 
orgen

M 
des 15. Februar 1949 aus. Der Erstangeklagte ging au aria • zu, faßte sie bei beiden Händen und fragte sie 

�?s 
le . gegen seine Frau habe. Unmittelbar d<1rauf erschie� 

l 
1
h lt 

�
6

eitan

d

geklagte mit dem Nachtgeschirr und leerte 'dessen n a . u er en Kopf und Kleidung der Marie M. 
d 

Div 1nkl
:e erblickte in diesem Sachverhalte den Tatbestand 

b 
ef er _ re e_�s der öffentlichen Gewalttätigkeit durch un

n:chg��;1'fg;r
5�2,�ng der persönlichen Freiheit eines Menschen 
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Das Erstgericht erkannte mit dem Urteile V,Jm 3. Mai 1949 
beide Angeklagte jedoch nur der Uebertre.tun.g der boshaften 
Beschädigung fremäen Eigentums nach dem § 468 StG. schuldig 
und verurteilte sie gemäß dieser Gesetzesstelle. 

Das Urteil des Erstgerichtes wird sowohl von der St-aats
anwaltschaft <1ls auch von beiden Angeklagten mit Nichtigkeits
beschwerde und Berufung bekämpft. 

Die Nichtigkeitsbeschwerde der Staats<1nwaltschaft und die 

Nichtigkeitsbeschwerde der beiden Angeklagten stützen sich 
auf die Niditigkeitsgründe des § 281, Z. 5, 9 a und 10 StPO. 

Keiner der Nichtigk-eitsbeschwerden ist Berechtigung zu
zuerkennen. 

Die Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft führt den 
Nichtigkeitsgrund des § 281, Z. 10 StPO. dahingehend aus, daß 

das Urteil den vorliegenden Sachverhalt zu Unr-echt der Norm 
des § 468 StG. und nicht jener des § 93 StG. unterstellt habe. 

Richtig ist allerdings, entgegen der im Urteil . z�m Au_sdruck 
gebrachten Anschauung, daß die Dauer der Fre1he1tsentuehu,n.g 
an sich für den Tatbestand des § 93 StG. nicht entscheidend ist; 
auch eine kurze Dauer schließt ihn nicht a -us, wenn sie mi,t
vollständiger Aufhebung der Bewegungsfreiheit verbUJnden ist 
(Entscheidung vom 31. 7. 1908, Slg. Nr_- 3464). 

. 
Doch vermag nicht eine jede Beh1nd�ru,�g ,em�s Menschen 

in dem Gebrauche seiner persönlichen Fre1he1t das 1'.:1. § 9� StG. 
bezeichnete Verbrechen -d'er öffentli0en Gewal,tt�t1gke1-t . zu 
begründen. Anhdltungen von nur wenigen �ugenbl1cken fal·!_en 

dann, wenn die Absicht nicht auf di-e Entz1eh�ng der person

lichen Freiheit gerichtet war, nicht unter d'1ese ��st1mmung 

des Strafgesetzes. Der entgegengesetzte Standp�·nkt . wurde dazu 
führen, daß eine jede Mißhandlung, sofer_ne sie _eme ,iuch . nu_r 

augenblickliche Beeinträchtigung des An��gri(fe�en in der Fre'.he1t

seiner Bewegung in sich schließen wurde, insbesondere Jed_e 

Beteiligung an -einem R-aufhandel, aus dem Rahmen des § 496 

StG., alle�fofls § 411 StG., f<1l len würde und als Verbrechen der 

öffentlichen Gewalttätigkeit angesehen und 
d

_beStra� 6
eten 

müßte was offenkundig dem Wesen und der ,esem er re __ en 

beigel�gten Schwer-e der Rechtsverletzung wid
N
ersp

6
t

) 

en wurde 

(Entscheidung vom 16. 7.1881, ZI. 4839, Slg. r. 3 

1 t„ dl"ch "' JI war wie das Erstg,ericht zutreffend m gegens an I en ra e , 
ch""d" 

" 
erkannt hat, die nach eigener Angabe des Ges a _ ,�ten etwa

zwei bis drei Minuten" dauernde Festhaltung _fedi�lich . das a·ls 

solches gedachte -und beschlossene Mittel, ihr 1n allerdings un

flätigster Weise Sch,impf anzutun. 
Das Vor.liegen des Tatbestandes des §93 StG. ist somit _man

gels Vorliegens des subjektiven Tatbestandes_ vom Erstgerichte, 
entgegen den Ausführungen der Nichtigke1tsbeschwerde der 

Staatsanwaltschaft zu den Nichtigkeitsgründen des § 281, Z. 9 a 

und 10 StPO., mit Recht verneint worden (OGH., 21.10. 49, 
1 Os 455; LG. Wien, 9 E Vr 2123). 

Diebstahl von Dienstleuten, Gewerbsleut�n, Taglöhnern. 

Nach den erstgerichtlichen Feststellungen kann die Tat der 
Angeklagten nicht unter di,e Bestimmungen des § 17?, 116 S�G. 
fallen. Di� Angeklagte hat bei U. Hausarbeiten _ vemcht�t, hie:• 
für die Verpflegung erhalten und er hat ihr, wie aus se iner fur 
glaubwürdig befundenen Aussage entnommen werden kann, für 
den Fall einer zufriedenstellenden Arbeit 1 kg Fett versprochen. 
Durch die Qualifikation nach § 176, II 6 StG. sind der Besteller 
aus gern Werkvertrag, der Meister, di,e Gehilfen, Lehrj_ungen 
und T aglöhner geschützt. Es liegt aber ein Wefkvertrag, bei dem 
es auf die Herstellung eines Werkes ankommt, nicht vor. Die 

Tat könnte auch nicht den Bestimmungen des § 176, ll a StG. 
unterstellt werden. Unter Diengtleuten im Sinne des § 176, II a 

StG. sind nur Personen zu verstehen, welche gegen fixen Lohn 

zur Leistung vorwi-egend untergeordneiter VerrichtlJlngen _ ange: 
stellt sind (Altmann 1, S. 456)). In der Zusage des U., 1hr bei 

zufriedenstellender Arbeit 1 kg Schmalz zu geben,• kann das 

Verspri::_chen einer fixen Entlohnung nicht erblickt werde�. Der 

die Qualifikation nach § 176, ll a  StG. betreffende Ted des 

Schuldsprud,es war daher auszuscheiden (OGH., 11. April 
"195Q, 2 Os 11; LG. Graz, 6 6  Vr 2304/4'Y). 

Verkehrs

erziehung-swoche 

1951 

Von Gendarmerie-Oberleutnant ENGELBERT GARTNER 

Kommandant der technischen _Abteilung des Landesgendarmerie

kommand9s für Niederösterreich 

In der Zeit vom 4. bis 9. Juni 1951 wurde eine Verkehrs
erziehungswoche im ganzen Bundesgebi,et durchgeführt. Der Sinn 

dieser Aktion wa-r, einem möglichst großen Personenkreis di,e 

Gefahren vor Augen zu führen, die bei Nichtbeachtung der Ver
kehrsvorschriften für jeden einze lnen entstehen können. 

Zu diesem Zwecke wurde schon Wochen vorher unter Mit
wirkung der Gendarmerie und Polizei ein Verkehrskurzfilm mit 
dem Tite l "Spiegel des Todes" hergestellt . Dieser Kurzfilm, der 
in ,eindringlichen und realistischen - Bfldern einige von den unzäh
ligen Verstößen der Verkehrssünder zeigt, wird dank des ver
ständnisvollen Entgegenkommens des Lichtspieltheater-Verbandes 
in den Kinos aller größeren Städte und Dörfer vorgeführt. 

Eine große Zahl von Plakaten, die ebenfa lls die Gefahren 

der Straße drastisch dem Publikum vor Augen führen sollten, 
mahnten von jeder Mauer in Stadt und Land mit den Worten: 
"Jeden geht's an !'_' 

Um die Wichtigkeit der Verkehrserziehungswoche besonders 

hervorzuheben, wurde außer den bereits angeführten Maßnah
men eine rege Patroui.llentätigkeit auf den stark frequentierten 

Straßen durch Genda rmerieorgane durchgeführt. Diese Patroui llep 
hatten die Aufgabe, auch geringfüg(ge Verkehrsübertretungen 
zum Gegenstand der Belehrung zu machen und auf jedeh 
Straßenbenützer erziehend und abmahnend einzuwi,rken. 

In allen öffentlichen Schulen, insbesondere in den Haupt- und 
Fachschul,en, wurden im Einvernehmen mit der zuständigen 

Landesschulbehörde kurze Vorträge erfahrener und erprobter 
Gendarmeriebeamter über die Verkehrsvorschriften und über die 
Gefahren im Straßenverkehr gehalten. 

Eine vom Bundesministerium I für Inneres nach Abschluß der 
Verkehrserziehungswoche durchgeführte Verkehrsunfa llszählun'g 
ergab, daß die Zahl der Unfätre, gemessen an der Zah,I der 
Unfälle der Vorwoche (das war vom 28. Mai bis 2. Juni 1951), 
um einen beachtlichen Teil zurückgegangen ist. Daraus läßt sich 
schließen, daß der Sinn und Zweck der Verkehrserzi,ehungs
woche mit Erfolg gekrönt war und ist zu hoffen, daß au\ch in 

den ferneren Wochen und Mon�te'n die Früchte derselben zum 
Wohle und Nutzen aller Verkehrsteilnehmer gedeihen mög�n. 

Text zu nebenstehender Bilderseite: 

Bild 1: 

Bild 2 

Bild 5: 
/ 

Ueberall zeigen die Plakare die Verkehrserziehungswoche 1951 an. 
Sie erinnern an die unzähligen Opler des Verkehrs und mahnen die 
Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht und zur Verhütung von Unliillen. 

und 3: Ein Personenkraftwagen nimmt die Kurve zu rasch und es 
trägt ihn über die vorgezeichnete Straßenmitte Hinaus. Die Ver• 
kehrspatrouille stoppt das Fahrzeug und belehrt ihn übor künftiges 
Verhalten. In der Verkehrserziehungswoche wurden 'cfurchwogs die 
Verkehrsdelikte abgema�nt und nur In schwereren fällen bestraft. 

Besonderes Augenmerk wird auch auf die Verkehrserziehung der 
Schulkinder gerichtet. Man will erreichen, daß durch früh;eitig, 
Schulung dem jungen Menschen im Horanwachsen die Vorkehrs
disziplin zur Selbstverständlichkeit wird. 

Leider sind auch des öfteren landwirtschaftliche Fuhrwerke die 
Ursache von Verkehrsunfällen. Die Verkehrspatrouille hält einen mit 
Heu beladenen Wagon auf, der von einer S,iten• in· eine Haupt
straße einbiegt. Wie leicht könnt• durch das unvorschriftsmäßige 
Führen der Pferd• ein Unglüdc geschehen, Der Bauer muß hier die 
Pferde am Zügel führen, um jederzeit die Verkohrssltuatlon Dber• 
sehen zu können. Photo Thum. 
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ltLEIII 

aredurch 
nkauf bei 

tLEIII 
STEYR 1'ENGE·27 

Damen-Wäsche, Strümpfe, 

Miederwaren, Herren -Artikel, 

Wolle und Garne, Baby-Beklei

dung, Kurz- und Modewaren 

Die Verjährung im Straf- und Verwaltungsrecht 
(Fortsetzung von Seite 13) 

jährung der § 31 des VStG. maßgebend,· der folgenden Wort
laut hat: 

"1. Di-e Verfolgung einer Person ist unzulässig, wenn 
gegen sie binnen der Verjährungsfrist von der Behörde keine 
Verfolgungshandlung (§ 32, Abs. 2) vorgenommen worden ist. 

2. Die Verjährungsfrist beträgt bei den Verwaltungsüb_g:r
tr-etungen der Gefährdung, Verkürzung oder Hinterziehung 
von Landes-, Bezirks- oder Gemeind_eabgaben ein Jahr, bei 
allen anderen· Verwaltungsübertretungen drei Monate. Diese 
Frist ist von dem Zeitpunkte zu berechnen, an dem di-e straf
bar? Tätigkeit abgeschlossen worden ist und das strafbare 
Verhalten aufgehört hat; ist der zum Tatbestand gehörende 
Erfolg später eingetreten, so läuft die Frist erst von diesem 
Zeitpunkt. • 

3. Sind seit dem im Absatz 2 bezeichneten Zeitpunkt
dr-ei Jahre verstrichen, so darf ein Straferkenntnis nicht mehr 
gefällt und eine verhängte Strafe nicht mehr voMstreckt 
werden.'' 
Im Verwaltungsverfahren ist demnach die Verfolgungs- als 

auch die Vollstreckungsverjährung vorgesehen. Besondere Voraus-

ACNTUN.G 
ABONNENTEN! 
WIR BITTEN MIT BE.IUE.GE.NDE.M E.RLAG5CHE.IN DIE. 

VOR GE.SCHRIE.BE.NE. ABONNE.ME.NTGE.BU HR E.INZUBE.ZAH LE.NI 

setzungen wie bei den Gerichtsdelikten sind hier -nicht gefor
dert. Nach den Bestimmungen des dritten Absatzes im § 31 
können wir die Strafbarkeitsverjährung im wahrsten Sinne des 
Wortes erkennen, da nach Ablauf von 3 Jahren weder eine 
Verfolgung noch die Voltstreckung stattfinden darf. 

Die Verjährungsfrist wird wirksam, wenn die strafbare Tätig
keit mit dem letzten Akt der Auslührungshandl·ung a·ts abge
schlossen anzusehen ist. Bei Unterlassungsdelikten beginnt die 
Frist, wenn die Pflicht zu handeln aufgehört hat. 

Die Schwierigkeiten, welche du zweifelsfreien Feststdlung 
der Verjährung insbesondere beim Vorliegen eines g,erichtlich 
zu ahndenden Deliktes begegnen, und nicht . selten die Lösung 
komplizierter Tat- und Rechtsfragen notwendig ist, begründen die 
Notwendigkeit, die Feststellung der Verjährung einzig und allein 
dem Richter zu überlassen, weshalb auch der Verjährung ver
dächtige Fälle dem zuständigen Gerichte anzuzeigen sind. 

Die Verkehrsunfolls-Sfafisfik 1950 

im L(!nde Tirol 
Von Gend.-Oberstleutnant EGON WAYDA 

Stellvertreter des Landesg�ndarmeriekommandanten für Tirol 
-

(Schluß aus Folge 6/51) 

Die vorliegende Statistik bietet den Postenkommandanten einen 
Anhalt für die Dienstkommandierung. Aus dieser Statistik können 
sie unter anderem ersehen, welche Gruppe von Verkehrstei 1-
nehmern die häufigsten Unfälle verschuldet, durch welche Ur
sachen die meisten Unfälle ausgelöst wurden, welche Wochen
tage die kritischesten und welche Tagesstunden die unfall:sreich
sten waren. Aber auch für jeden anderen Leser dieses Ar'tik-els 
ist es aufschlußreich, zu wissen, wo Vorsicht nottut. Bei der 
Zusammenstellung der verl-etzten Personen ist es augenfällig, daß 
fast dreimal soviel männliche Verkehrsteilnehmer verletzt wur
den als weibliche. 

Es ist zu hoffen, daß die Verkehrserziehungswoche dazu bei
trägt, Verkehrsunfallsziffern zu senken. 

Wie weiter aus der Statistik zu ersehen ist, sind daher die 
Lenker der Autos - vor allem der Personenwagen - absol·ut 
nicht die meisten Verkehrssünder, sondern diese s_ind vielmehr 
in der Gruppe der Kraftradfahrer, Radfahrer, Lastkraftwagen
fahrer und Traktorfahrer, aber auch in jener der Fußgänger zu 
suchen. Ständige Belehrung und Ermahnung tut not und nur das 
Zusammenwirken a·ller beteiligten Stellen und endlich ein ent
sprechendes Verständnis aller Verkehrsteilnehmer ka:nn eine 
Verringerung der Verkehrsunfälle bringen. 

Was von seiten der Genda,rmerie zur Hebung der Verkehrs
sicherheit getan werden kann, geschieht. 

G1 

1 

Gronil 1iotell)an�a-ns,Se-mmering.(104om> 
das m o d e r  n s t a u s  g e s t a t t e t e  Haus mit Appartements, Privalbade-' -

zimmer_n, Gesellschaftsräumen, Liegeterrassen und allen Bequemlichkeilen 

Fünfuhrtee, Bar, Hotelkino, Turn• und Sportplätze, Großgaragen, mit 

�� (einzigartig in Osterreich)

-T a g e S p e n S ,j O Ii , . W O C h e n e n d • U n d Ä U f e n t h a Jt S • Ä r ran  _g e m e n t S 

dl.nnuLdt.uuµ.n f.UlFeh dm ÖlW-n_iR.l,i,uJu, ({}eJt./u/wUJillqJ.,- 70un I, ('j� 7

Telephon B 27 500, oder· Semmering, Hotel Panhans, Telephon 3 oder 66 

' 

Verei n igte 1 
-

•• 

1, Fa rben - u nd La. c· kf a b r i k e n ' ' Oste rre i chi sehe 

1, 

II 

II 

1 

Finster, Mack & c1E.

.. 

Wels, 0 . .-0.

* 

Al le Anstrich

m ittel für Han-

del, Gewerbe

und Industrie 

in erprobten 

Qua l i täten 

· (Schutzmarke

Flamuco)

1 

1 , 

111, 
. 

1, 
! 

11 
1, 

1, 

1, II 
II 

II 

1, 

1,' 

1: 

1 

II 

'Brau-Aktiengesellschaft 
. 

�alve.%.W� : 
-

11 
.i!.uvz.,�UMW63 

BRAUEREI hlESIHfi Mil MÄhZfREI 
1, 

BRAUEREI WIESEhBURfi 

hlHZfR BRAUEREI 

BRAUEREI fiMUHDfH 1 

SlfRHBRAUfRfl SALZBURG 
' 

HOfBRÄU HAhlfHHAUSEH Mil MÄhZEHfl 

fiASIEIHEH IHfHMAhWASSfRUfHSAHD 

BHAUfHf I HUHDh 

BÜRfifHhlCHfS BRAUHAUS IHHSBHUCH 

' BRAUEREI Rfllllf 

1 
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@ .VEREINIGTE TISOHLERWERKSTÄTTEN 

$ · 
GMUNDEN 

·ca_ROSSE MÖBELSCHAU GANZJÄH.RIG GEÖFFNET 

Kolonialwaren

Großhandlung 

C. Traunmüller,
Cmunden, O. 0.

Erzeugung der Blitz-Guglhupfmassen, 

Blitz-Tortenmassen, Blitz-Backpulver und Vanillezucker 

GUSTAV POLL 
ORIENT• UNO PERSERTEP PICHE 

Reparaturen un"d Reinigung 
von Teppichen aller Art 

A NTIQUITÄT EN, KUN STHANDEL 

GMUNDEN 0.-Ö., Theaterg. 2/1 

gegenUber dem Rathaus FERNRUF 730 

1 

� Vinzenz Bauer 
Inhaber: Franz Bauer 

EISEN-, KOHLEN- UND WAFF EN-HAND LUNG 

GMUNDEN, O.�ö .. Theafergasse 11 
Teiephon 519 und 790 

Gerberei und Lederhandlung 

KAM I LLO 

KÖLBLINGER 
VÖCKLAMARKT, Oberösterreich 

I 

Johann Götzendorfer & Co. 

WEIBERN, O. Ö. 

L E D E R - U N D S C H U H FA B R I K-

Vere i n i g t e  G,a nitwe rke 

CEitJmanttl, 
6 --

VOR CH DORF/ 0 BE ROSTE R REICH 

II 

e.ÜU}eb.l 
1, WlJRZBURGER 

Kommandit-Gesellschaft - Gegrilndet 1904 � 

AI G E N. O.-Ö. Fernruf Aigen 26 
WELS 

ERZEUGUNG: 
Erzeugt sämtliche Ziegelsorten 

24 

Alle Sorten Pflastersteine, Rand-, Bord- und 

Saumsteine, Stiegenstufen, Verkleidungs

steine, Quader, Kleinsteine und Schotter 
1, 

FRANZ PAMER 
WELS 

Stadtplatz 48 / Freiung 19 / Tel. 2139 

Lagerhaus: Adlerhof 18 

Hohl• und Flachglas-Großhandel 
-Glasdachziegel, Glasbausteine
Eigene Glaserei, Bauglaserei

Spiegel-Erzeugung, Glasschleiferei
Erzeugung von Spiegeln in allen Fassons
für Möbel und Badezimmer

* 

FERNRUF 30-54 

Marmorglasverkleidungen 
Ausführung von Portalverglasungen 
und>Inneneinrichtungen 

A-uto- und Windschutzscheiben

II 

HERD- UND OFENFABRIK 

eil. (J)o-leJehal 
STEYR, 0.-0. 

empfiehlt seine anerkannt besten Erzeugnisse in rostfreier 
Edelstahlausführung 

Großkümenanlagen 

KUmen- und Landwlrtsmaftsherde 

Tlsmherde 

Kessel- und Selmanlagen für Flelsmhauer 

Smankanlagen für Gastwirte 

Abwasmen In allen Größen 

Elsbehalter für Konditor 

Fachoptiker 
_und Uhrmachermeister 

Michael Reitner 
ST E V R, Gleinkergasse 10 
Ruf 56312 

Wohnung: Ruf Neuzeug 18 DV 

Lieferant rur olle Kronkenknooen und 

Private. 

Sorgfältige Repnrnlur Ihrer Uhren, 

kostenlose Abholung und Zustellung. 

Wir erledigen 

zuverlässig alle 

Geldgeschäfte 

1, 

1, 

SolJbU1?,ge1? fteebit.

unb medlfel�Bank 
Aktiengesellschaft 

Salzburg, Makartplatz 

Telephon 6216 - Fernschreiber 625 

Salzburger Stadtwerke 

Versorgun gsbetriebe 
. 

Eleklrizilätswerke, Gas- und Wasserwerke 

Verkehrsbetriebe 

Obus- und Kraftwagenlinien nach allen Sladlleilen 

Eillinie nach Berchlesgaden (Königssee) 

Lokalbahnen nach Parsch, Hellbrunn -St. Leon
hard und Oberndorf-l;mprechtshausen 

Schnellift auf den Mönchsberg und Drahlseil

\:>ahn auf die· Feslung Hohensalzburg 

1-

LAHDfSHUPOIHfHfHAHSIALI 
1

SALZBURG 
RESIDENZPLATZ 7 - TELEPHON 2411 

PFAND B RIEFE 
GIROVE RK E HR 

S P A R E I NLAG E N  
D EPOTS 
W ERTPAPIERE 
AUFBAUDA-RLEHEN 
HYPOTHEKENDARLEHEN 

ALLE BANKGESCHAFTE 

LANDES HAFTUNG 

P O S T SPA RKA SSEN KONTO W I EN 110.889 
GIROKON T O: öST ERR. NA TIONA LB ANK 17 

1, 
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Zimmerei, Säge- und Hobelwerk 

in' Schwanenstadt, O.-Ö. 

Spezialgeschäft für Holzbauten aller Art 

sowie Stiegenbau und Fußbodenerzeugung. -

Holzhäuser in allen Größen und Preislagen 

kurzfristig lieferbar. 

RUF 57 

Telefon B 81526 

Ge;amte Sportaasrf,lstung und Bellleldaag 

BEHORDL
KONZESS. AUTO 

RmUNG. HILF f,B [AG UN G 

IOMAH ·& CO. 
TEL U 45 4 30 

IV, PRINZ EUGENSTR. 30 
LAUFENDER DIENST 

Sie hat au1gedienf ! 
Jeder Einbrecher Offnet 
spielend a 11 e Ka,;sen. 
Schutzen Sie Ihr Eigen
lum rechtzeitig durct, 
eine moderne 

' WERTHElffl·KRSSE 

WWH (. '#llNIHU<;.SU.. 11-ll. nL lJ .,._S-M

WIIN 1, WAlJtlCMCAUt u,. tll I J:J.)OI 

CHEMISCHE FABRIK 

WILHELM NEUBER A.G. 

WIEN VI, BRUCKENGASSE 1 
Telephon B 27 5 85 

Telegrammadresse: F a  r b n e u  b er W i e n 

liefe r t  seit 1865 
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Chemikalien und technische Orogen 

für Industrie, Gewerbe und Handel 

Direkte Europa- und Obersee-Importe 

J.eJwi/lleitwU,J und <VeJ{W.allmtfJ 

WIEN III, HAU PTST RASSE 68

-Telephon U 17 5 65/14 

Postsparkassenkonto 31,939 

ANZEIGENANNAHME: WerbeleiterKarl 

Bauer, Wien VIII, Josefstädter Straße 105 

Telephon A 29 4 60 

Die Illustrierte Rundschau der Gendarmerie erscheint einmal monatlich, Nach
druck, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der Reddktion. Textdnderungen 
bleiben vorb<:halten, Im _Falle höherer Gewalt besteht kein Anspruch auf 
Lieferung oder Rückerstabtung bezahlter Bezu9s9ebühren, Gerichtsstand Wien, 

KARL KE RN 

ELEKTRIZITÄTSWERK 

AIC.EN SCHLÄC.L 

♦ Wiener Isolierrohr-, Batterie- und 
•W I F. Metallwarenfabrik Gesellschaft m. b. H.

Wien VI, Capistrangasse 4
Tel. Bl!3520 

Taschenlampenhülsen / Taschenlampenbatterien / 
Fahrraddynamos/ Fahrradscheinwerfer / Isolierrohr 

und Isolierrohrzubehör 

Schuhfabrik Jofef '1ofmonn 
Tel. 

{ieferont für Poli3ei, Gemeintle untl �entlormerie 

s 3soos Wien VII, Schottenfelbgoffe 63 

An- und Verkauf aller 
Motorräder 

Jede GröOe amerikan. 
Kellen und Bereifung 

Horley- und lngionleile, Re p a r •· 
turcn: Wien XV, Winckclmann„ 
slra6e Nr, 3� Telephon R 35 0 OB 

·B@B
BR UNN ER VERZINKER EI 

BRUDER BABLIK 

Verzinkerei 
Verzinkte Bleche - Wellbleche 

Eisenfässer - Drums 
Verzinktes Stahlblechgeschirr 

WIEN XVII, SCHOPENHAUERSTR. 36 TEL. A 23 5 25 

Wichtige Neuerscheinung für alle Dienststellen von 
Gendar1J1erie und Polizei! 

Mit einschlägigen Vorschriften und· erläuternden Be
. merkungen sowie einem Sachverzeichnis 

II. Teil: 

Materie II es ·Polizei r e � � t 
Erster Band 

· Herausgegeben von 
Dr. Willibald Liehr . und Dr. Albert Markovics 

Seitionsrat im BM f. Inneres Ministeri.1lrat._ i. Bundeskanzleramt 

Umfang: 8°. 726 Seiten, Preis: brosch. S 91.-, Ganz-
leinen geb. S 106.-

Das "Materielle Pol-izeirecht" bringt alle ·einschlägigen 
Gesetze, Verordnungen und Erlässe in ihrem gelten
den Wortlaut und mit zahlreichen für die Praxis 

· wichtigen Anmerkungen 
Aus dem Inhalt: Aufhebung des Adels - Führung 
akademi.scher Grade Aufsichtspolizei - Bau
polizei - Devisenbewirtschaftung - E isenbahnpoliz,ei 
- Fernmeldewesen - Feuerwehrwesen und -Feuer
polizei - Fremdenpolizei -;--- Fundpolizei - Gesund
heitspolizei - . Gewerbepolizei - Giftpoliizei, -
Bestimmungen zum Schutze der Jugend - Kraftf.ahr
wesen - Leid1enpolizei · - Luftfahrtpolizei - Lust
barkeits- und Spielpolizei - Meldewesen - Paß-

wesen - Polizeiverordnungen und Sonstiges 
Der 2. (Schluß-)Band erscheint im Herbst 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen od-«r beim 
Verlag Manz, Wien 1, Kohlmarkt 16 

Seit Jahrzehnten bewährt 

angenehm· riechendes,:antiseptisches 
Kosmetikum und feinst parfümiertes 

:!).e.s�ltt��ltlittd 

·Pfefferminz-Lysoform-Mundwasser
Lysoform-Toiletteseife 
mild, gut parfümiert 

J.A,a,e 11-6.e,,_�i,e� 
. per Automöbelwagen jeder Größe seit 

Jahrzehnten bestens und kulantest durch 

11[{11[]1R� (C11HllN11Ellll & (CO). 
In t e rna t i o n a l e  Tr a n sp o rte 

W I E N 1, Fischhof 3 - Bauernmarkt H 
Tel. U 26 5 25 Serie - Fernschreiber 1506 

-

Eigene Möbellagerhäuser - Eigene Bahnmagazine 

II 
11 

A 1 1 e s für den Photo- und Kinofreund ! 

-PHOTO

Wien 1, Graben 11 - Tel. R 25 2 50 
IV, Wiedner Hauptstraße_ 20 - Tel. B 28 4 80 
VI, Mariahilfer Straße 51 - Tel. B 23 5 75 

Linz 
Landstraße 9 
Tel. 22098 

Graz 
Herrengasse 13 

Tel. 1301 

Innsbruck 
Maria-Thereslen-Str. 10 

Tel. 2870 

GEBRüDER �GROH 

Eisen- und Eisenwarengroßhandlung 

Wien III, Weyrgasse 9 U 14 5 48 6 

Bad Aussee, Ischl er Str. 93, Tel. 171, 172, 176 

Mariazell, Filiale Wiener Straße 7, Tel. 60 

Metallwaren-Erzeugung: 

Anton Proko·p 
Wien XII, Draschegasse 8 

Telephon: R 35 2 43 

Metall-Uniformknöpfe 

Sterne und Rosetten 

Trachtenknöpfe 

Massenartikel 

QVALITATSKAMME V. HAARSCHMUCK 
Marke: ,,Fortuna" und „Jason" 

Wiener l(ammf abrik 
Anton Abraham 

WIEN XXIV, Wiener Neudorf, Feldgasse 2. 

30 Jahre 

BATTERIE

FABRIK 

1921 -,- 1951 JOHANN PROKOSCH 

Wien XIV, Cumberlandstraßiz 27 - Fernruf A 51 4 36 
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SrR I CKE R-L AG b
Landeslieferungsgenossenschaft des Stricker-, 
Wirker- und Weberhandwerks für Wien 
und Niederösterreich e. G. m. b. H. 

WIE N 1, B AU E RNMA RKT 24 
(Edce Fleischmarkt) 

Telephon U 28 2 31 und U 28 2 42 · 

erze[!gt als 

QUALIT�TSWARE 
alle Arten von 

Westen, Pullover, Kleider, Strümpfe, 
Socken, Stutzen, Ha·ndschuhe, Unterwäsche, 
Trainingsanzüge .,, 

für Damen, Herren und Kinder 

Jerseys, Stoffe, Loden, Tücher, Shawls, 
Frottierwaren sowie 

. HERVORRAGEND SCHONE HANDARBEITEN 

über 25 Jahre 

Küchengeschirre 
a u s  g a r·a n t. Re i n a I um i n i um 

Spezial�Elekfrogeschirre 

Pafentierte Kochgeschirre 

"Problem" Lang & Co., Metallwarenfabrik 
Wien VI, Mariahilfer Straße 101, B 27 2 28 

sAmum 
die 

altbewährten Zigarettenhülsen 

und Zigarelfenpapiere 

MOTORRÄDER 

Generalvertretung für 'Osterreich 
Ersatzteile - Reparatur - sowie 
Inland-Fahrräder - Zubehör 

Motorradausro·stun,g - Berejfung 

MICHAEL PICHLER 

Wien 1, Bartensteingasse 11 Telephon A 21 3 82 z

MET A'LL WARE N f AB R.I K 

Brü�er 

smnei�er A. G. 

Pokale/ Plakelfen / Sporlmedaillcn 

für alle Sporlzwcigc / Uniformclfek

fen uus Metall/ Versilberte M.-lull

waren / Haus- uud Küd,engcrüfc 

/ Mossennr l ike l a l l e r  Ar t 

Telegr.-A<lr.: Knopfsdrneirler Wien 

Bonltkonlo : Ersle Öslerreid1ische 

WIEN VI, Bürgers italgasse 8 Spar-Cnsse, Konlo Nr. s'i7.Yl5 

TELEPHON Nr. A. 32 2 52, A. 35 1 97 Postscheck-Konto: Wien Nr. 115.264 

1 .e.�t1.ü� 3.ledeva.��a.u:ilte.t. 

J{.�a.�t�a.�u�-luß.ei�� 

Absoluf reelle Bedienung 

l{örner und Wondratschel< 

Klagenfurf, Paradeisergasse 7 (Burg) 

Telephon Nr.' 1000 

Kärnfnerische 
Landes� 
Brandschade11 ... 

Versicherungs ... Ansfalf 
Klagenfurt, Alter Platz Nr. 30 

Telephon 18 46, 18 47, Telegramme 11Kälabrand" 

die Anstalt des Landes 
gegründet 1899 

Bezirksstellen: Hermagor : St. Veit : V illa:h : Völkermarkt 
;X,'olfsberg : Geschäftsführungen in allen Gemeinden Kärntens 

Werl usch,n ig & Bierkopf 
V erkauf, Einbau, Reparatur, Batterieladestation 

Uher - Kundendienst / Friedmann - Einspritzpumpendienst 
Banner - Batterien 

Bei uns werden Sie nicht nur bestens bedient 
sondern auch von alten Boschfachleuten berate� 

Werkstätte: Pischelsdorfe•r Straße 19 / Tel. 26 45 
Verkauf: St.-Veiter-Straße 8 / Tel. 26 45 (Nebenst.) 

6cflleppe 2}rauerei 
U. ORÖMMER
GEGRÜNDET 1607

BETRIEBSSTÄTTEN 

�lagenfurt unö .Unterbergen 

. 

Polstermöbel- -und 

Tapeziererwerkstätten 

fi_ons Uenelletti· 
Klagenfurt, Villacher Straße 25 Tel. 3207 

Für Gendarmeriebeamte Teilzahlungsbegünstig11ngen 

Seil 1891 führend in der 
Erzeugung moderner 

Jagdgewehre 

BENEDIKT Winkler 

Ferlach 
Kärnten 
Ruf 621 

Erstkto.ssi!{e ßockhüduOinlen, Drillinge, Sdtrol-DoppelOinte:n, Büchsfünfen,Mause:r
slulzen, P1rschslul�en usw. - Durd1führung sümllicher Reparaturen: Zielfernrohr-
monlugen, Umsditiflungen, Einlegen neuer Läufe. Kugel- und Schrolmunilion 

SOLIDE PREISE! 

Luflgcwchre, Knl. 4•5 nun, mit glntlcm Lauf . • . S 260"-
Luflgewchre, l{ul. 4'5 mm, mil gezogenem Lauf S 282'-

1, 

1 

Schrott, Metalle, Nutzeisen, Papier 
Hadern, sowie Ali'niaterial usw. kauft ständig 

Hugo 
Mundsperger. 

KLAGENFURT, Alois Sehaderstraße 7, Tel. 4346 

Gattersägen, Seitengatter, 

Vollgattern, Motore und 

Landmaschinen 

lieferf: 

F. AMBROSCH, �lagenfurt

Augusf-Jal<Sch-Sfra5e 81 Oiclrichsfra5e 6 

29 

1, 



30 

Kärntner Eisen & Eisenwaren Großhandel 

Filli & Co. 

KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSE 6 

UNTERKÄRNTNER 

MOLKEREI 
r. G. m. 6. H.

KLAGENFURi 

SIR I USS TRASSE 32 / TELEPHON 4411 

F I L I A L E N: 

Krumpendorf, Pörtsc;hach, Velden, Reifnitz und Ferlach 

�öoif O;berroein 
Erste l<ärntn. chemische Putzerei u. 

Teppichklopfwerk, Färber ei und 

Plis sieran stalt 

�lagenfurt 

St.-Veiter-Straße 2�) Neuer Platz 8 

Sanitäre Anlagrn - Zentralheizungen 

Klagenfurt, Adlergasse 4 

Telephon 2 52 

�chnell 

�icher bei 

�chneider 

AU t·o FAHRSCHULE 
Sämtliche Gruppen, Auskunlt und Anmeldungen 

Eisenstadt-Oberberg, Kirchengasse 100, Tel. 239 
Hinter der Kirche 

Neusiedl a. See, Gasthaus Leiner, Tel. 89 

Oberpullendorf, Großgasthof Domschitz, Tel. 41 

IMPORT- UND GROSSHANDELS

GE 3ELLSCHAFT M. B. H. 

KLAGENFURT, BAHNHOFSTRASSE 67 - TELEPHON 2779 

Die älteste Eisengroßhandlung Kärntens· 

.JOHANN EINICHER 
1 1 S I III H A H O ( 1 S · A K 1 1 ( H 6 ( S l l l S C H A st 

· a l A G l N J U II 1 

Geschäft und Büro: Lagerhaus: 

Kramergasse 5 m Laslenslraße 15 

Groß- und Einzelhandel 
mil Eisen- und Eisenwaren oller Arl, !-laus- und Küd1engerälen, 

Ofen und Herden, B:iumalerial 

Tel.: 4301 - 4304 Fernschreiber: 0345 3 

Eisenhandlung 

ftorl Rdlleitner· 
Klagenfurt, Alter Platz 23 

Fernruf 2 016 

empfiehlt fein r�ichhaltiges tager i,JI�, 

in allen einfch lögigen Artikeln 

Auto� und 

Motorradbedarf 

A. MAG O METS CH NI G G

Kla�enfurf 

10. O,kfobersfral}e 6

Te1ephon 1273 

I 

l 

GR AZ, NEUTORGASSE 5 ,  NEs-EN DER FRAN ZISKANERKIRCHE 

Das Haus der Qual1"ta··t Bequeme Teilzahlung , Annahme von Hausrats- und 
lnterlmsdieinen / Zustellung mit eigenem Llelarauto 

. WASCHE UND STOF FE'VON 

JAKOMINI PLATZ 1 - Tel. 41 35, 41 31 
• 

s·t a h Ir oh r - Betten 
Nachtkästchen, Wandklapp-Betten 

Betteinsötze 
mif Holz- und Eisenrahmen 

Epeda• 
Stahlfeder-Einlagen• 
für Malrolzcn, Sitze, Leltnl'n 
und Coud,s 

Mutter & Schrantz, ACi. 
Graz, Wienerstra.ße 186, Telephon-44 31 

Wien VI, Windmühlgasse 26, Telephon B 2l} 5 70 

Alpenteer-Gere11rchaft 
für Teeroermertung m. b. fi_ 

U�se re Er z e ugnis s e  

D A CH- UND IS OLIERPAPPE N  
einschließlich sämtlicher Hillsstoffe zur Dachpflege 

ABDICHTUNGS- UND ANSTRICHSTOFFE 
f ü r E i s e n, B e t o n u n d M a u e r w e r k 

TEERDESTILLATE UND STRASSENBAUSTOFFE 

GRAZ, LAGERGASSE 207 
Telephon 57-59 - 95-3-88 

Begr�bnisse (Erd- und Feuerbestattung), Exhumierungen 
und Überführungen besorgt die 

· STÄDTISCHE
BESTATTUNGSANSTALT 'GRAZ 

Stadtwerke Ciraz 
V{lrsorgungsbetriebe 
(Elektrizitäts-, Gas
und Wasserwerke) 

Gr a z, Andreas
H ofer-Platz 15 
Telephon 64 91 

Verkehrsbetriebe 
(Straß�nbahn, 
Autobus, C>bus und 
Schloß.bergbahn) 

Gr a z ,  
Steyrergasse 114 
Telephon 15 25 
R ei s e bür o: 
H auptplatz 14 
Telephon 53 54 

Kinderwagen-Spezialgeschäft 
Kindermöbel, Koffer, Taschen, Liegestühle, Korbwaren 

Keipp lnh. Eisa Mischker 
Wels, Pfarrgasse 2, Tel. 3149 

Erste Alpenländische 

Uolhsbeoueeei SdlloOming 
registrierte Genossenschaft mit 

beschränkter Haftung 

M ale r e i, A n str ich, L ackie r u n g

seit 1856 

Malermeister .,,. 

Leoben, Peter T unner-Straße 11, Fernruf 33 08 

Ze ntr ale ( a u c h  N achtd i e n s t): 
'Grazbachgasse 48, Telephon 94 148 und 94 149 

F i I i a I e n: Annenstraße 6, Telephon 1305, Landeskranken
haus, Telephon 1325 

Fe u erh a l l e  u n d  Ur n e n f r i e d h of, Telephon 7815 
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TEXTIL-1-fANDELSGESELLSCHAFT M. B. H. 

,,1- �,, 

Bisher Hunderte zufriedene Kunden 

aus den Reihen Ihrer· Kollegen 

Sämtliche . Herren- und Damenbekleidung sowie 

Schuhe gegen zinsenfreie Zahlungserleichterung. 

Kaufanweisungen können bei allen Vertrauensleuten 

der Gewerkschaften behoben werden. 

WIEN VII, NEUBAUGA�SE 28 · TJ;:LEPHON 8 30 585,836 307 · LINZ, BAH.._NHOFSTRASSE 1 

Pelzwerl< Roman Eibner 
Das führende 

Pelzhaus für alle! 

Deutschlandsberg 

-MCBEL
- SOND ERANGEBOT F01R GENDA�MERIEBEAMTE'

SCHLAFZIMMER VOLLBAU ..... S 3450·-

SCHLAFZIMMER VOLLRUNDBAU, 
NUSS, BIRKE, MAHAGONI .... S 4475·-

WOHNZIMMER, KOCHEN, EINZELMOBEL IN 
REICHER AUSWAHL ZU GlJNSTIGEN PREISEN 

MOSELHAUS SCHUH & CHYLIK 

W I E N VIII, B LI N D  E N GASS E N R. 7-12 

Auto - Provin'zversand / Zahlungserleichterungen 
Straßenbahnlinien 5, 46, J, 8, 118 

Telephon 150 

Beadüen Sie 

unser 

Ratenzahlungssystem 

IN WIEN 
speist man v o r z ü g I i c h

im Restaurant 

GÖSSER 
BIER KLINIK 

I, STEINDLGASSE 4 (nächst Graben) 

(i,em.ütti�e �-W.� 3J.wa.dtii.� 

HANS STIEDL, Restaurateur 

l




